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Geleitwort

Das Land hatte Anfang der 90er Jah-
re eine Untersuchung über die Ursa-
chen einer gestiegenen Inanspruch-
nahme von Heimerziehung in Auftrag
gegeben. Die Untersuchung wurde
vom Institut für Sozialpädagogische
Forschung Mainz e.V. (ism) durchge-
führt und hat bundesweit große Be-
achtung gefunden. Die Ergebnisse
haben auf ein vielfältiges Ursachen-
geflecht im Kontext einer steigenden
Nachfrage nach Heimerziehung verwiesen. Neben den Folgen gesell-
schaftlicher Modernisierungsprozesse wurden insbesondere Moder-
nitätsdefizite und Strukturprobleme der Jugendhilfe aufgezeigt.

Da mit dem Anfang der 90er Jahre in Kraft getretenen Kinder- und
Jugendhilfegesetz der öffentliche Träger – sprich die Jugendämter –
zur verantwortlichen zentralen Steuerungs- und Planungsinstanz der
Jugendhilfe in den Kommunen wurden, war es folgerichtig, auf der
Grundlage der gewonnen Erkenntnisse ein Modellprojekt in Jugend-
ämtern durchzuführen. Die erste Phase des Modellprojektes lief von
1994 bis 1996 in zunächst vier Modelljugendämtern. Schwerpunkte
der Arbeit waren die Qualifizierung der Jugendamtsarbeit und die
Unterstützung der Jugendämter beim Aufbau lebensweltorientierter
Unterstützungssysteme im Bereich der Hilfen zur Erziehung. Die Er-
gebnisse der ersten Phase des Modellprojektes wurden 1998 in ei-
nem Abschlussbericht dokumentiert.

Der Ansatz des Modellprojektes hat sich bewährt und bei den Jugend-
ämtern großes Interesse gefunden. Entscheidend war die passgenaue
Verbindung zwischen Praxisforschung und Evaluation einerseits und
Qualifizierung und Beratung der Fach- und Leitungskräfte in den Ju-
gendämtern andererseits. Das Land hatte sich vor diesem Hintergrund
entschlossen, das Modellprojekt fortzuführen und auszuweiten. In ei-
ner zweiten Projektphase von 1996 bis 1999 wurden zunächst acht
Jugendämter begleitet. Mit einem verdichteten Arbeitsansatz konn-
ten dann in einer dritten Projektphase von 2000 bis 2002 nochmals
15 Jugendämter an dem Modellprojekt teilnehmen.
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Der hier vorliegende Abschlussbericht stellt die Ergebnisse der beiden
letzten Projektphasen in einer konzentrierten Form vor. Darüber hin-
aus werden im Anhang des Berichts eine Reihe von Instrumenten zur
Unterstützung der Arbeitspraxis in den Jugendämtern aufgeführt. Die-
se Instrumente wurden gemeinsam mit den Fach- und Leitungskräf-
ten in den Jugendämtern entwickelt.

Weit über die Hälfte der Jugendämter in Rheinland-Pfalz haben in
dem Modellprojekt mitgearbeitet. Ohne die gute Zusammenarbeit
zwischen dem Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V.,
den Leitungs- und Fachkräften in den Jugendämtern und den politi-
sche Verantwortlichen in den Kommunen wäre eine so erfolgreiche
Projektarbeit nicht möglich gewesen. Das Jugendamtsprojekt ist
aufgrund der besonderen fachlichen und politischen Verantwortung,
die die Jugendämter bei der Weiterentwicklung der Jugendhilfe in den
Kommunen haben, ein Kernstück der Erziehungshilfeoffensive. Ich
möchte mich bei allen Beteiligten ganz herzlich bedanken.

Mainz, im März 2004

Malu Dreyer
Ministerin für Arbeit, Soziales,
Familie und Gesundheit
des Landes Rheinland-Pfalz
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Einleitung
Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit (MASFG) des Landes
Rheinland-Pfalz fördert seit Mitte der 90er Jahre systematisch - zusammengefasst
unter dem Titel der Erziehungshilfeoffensive - die Weiterentwicklung der Hilfen zur
Erziehung.

Ein bedeutsamer Strang dieser Fördertätigkeiten ist die Qualifizierung von
Jugendamtsarbeit. Ausgangspunkt der Förderung dieses Bereichs waren Ergebnis-
se einer Untersuchung zur aktuellen Situation der Heimerziehung in Rheinland Pfalz
aus dem Jahre 1994 (vgl. HAMBURGER, MÜLLER, PORR 1994), die darauf verwie-
sen, dass ein  wicht iger Ansatzpunkt zur Steuerung erzieherischer Hi l fen
Entscheidungsprozesse innerhalb von Jugendämtern sind. Diesen kommt im Be-
reich erzieherischer Hilfen eine exponierte Stellung zu, und zwar aus mehreren Grün-
den: Im Jugendamt wird über jede erzieherische Hilfe im Einzelfall beraten und ent-
schieden. Zudem haben Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe einen Rechtsan-
spruch auf erzieherische Hilfen, für dessen Umsetzung nach dem gesetzlich gere-
gelten Hilfeplanverfahren das Jugendamt in jedem Einzelfall die Verantwortung trägt
(vgl. §§ 27, 36 SBG VIII). Und schließlich hat das Jugendamt die Gesamt-
verantwortung einschließlich der Planungsverantwortung für sämtliche Leistungen,
die im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG bzw. SGB VIII) beschrieben sind (vgl. §
79 SBG VIII). Das Jugendamt ist also sowohl für die Einlösung des individuellen
Rechtsanspruchs auf erzieherische Hilfen als auch für eine bedarfsgerechte Weiter-
entwicklung der Infrastruktur insgesamt verantwortlich.

Zwecks Förderung von Qualitätsentwicklungsprozessen in den Sozialen Diensten
der Jugendämter in Rheinland-Pfalz hat das MASFG verschiedenste Anregungen
und Fragestellungen aus der Praxis aufgegriffen und deren Bearbeitung durch die
Realisierung unterschiedlicher Projekte unterstützt: Zunächst wurde mit insgesamt
acht Jugendämtern in Rheinland-Pfalz an zentralen Fragestellungen hinsichtlich der
Weiterentwicklung von Jugendamtsarbeit über einen Zeitraum von jeweils drei Jah-
ren gearbeitet. Die im Zuge dieser Entwicklungsprozesse gewonnenen Erfahrungen
wurden ausgewertet, Erkenntnisse systematisiert und verdichtet sowie Instrumente
und Verfahren entwickelt. Weitere 15 Jugendämter in Rheinland-Pfalz nutzten im
Anschluss an diese Projektphase die Möglichkeit, ihre je eigenen Themen und spe-
zifischen Fragestellungen vor dem Hintergrund der Modellprojektergebnisse im Rah-
men einer viertägigen Beratung zu bearbeiten. Ziel dieser „Implementierungsphase“
war es, die Ergebnisse aus den acht Modelljugendämtern in die Gestaltung von
Arbeitsstrukturen, Qualitätsmerkmalen und Konzepten möglichst vieler Jugendäm-
ter in Rheinland-Pfalz einfließen und damit handlungsrelevant werden zu lassen. Mit
Abschluss dieser Projektphase haben sich mit Hilfe der Unterstützung des Landes
mehr als die Hälfte der insgesamt 41 Jugendämter in Rheinland-Pfalz in den letzten
neun Jahren auf den Weg gemacht, an zentralen Themenstellungen im Rahmen von
Qualitätsentwicklung in den Sozialen Diensten systematisch zu arbeiten.

Sämtliche dieser Projekte im Bereich der Qualitätsentwicklung in Jugendämtern in
Rheinland-Pfalz wurden von unserem Institut – dem Institut für Sozialpädagogische
Forschung Mainz (ism) – durchgeführt. Der nun vorgelegte Abschlussbericht fasst
die zentralen Ergebnisse und Instrumente dieser Projekte zusammen. So sollen die
Projektergebnisse anderen Jugendämtern, die sich mit Qualitätsentwicklung im Be-
reich der erzieherischen Hilfen beschäftigen, als Reflexionsgrundlage zur Verfügung
gestellt werden.

Im Zuge der Bearbeitung des weiten Themenfelds der Qualitätsentwicklung in den
Sozialen Diensten von Jugendämtern wurden in Rheinland-Pfalz drei zentrale An-
satzpunkte herausgegriffen: Die Weiterentwicklung von Organisationsstrukturen –
insbesondere von Teamarbeitsformen – in den Sozialen Diensten sowie die beiden
im Kinder- und Jugendhilfegesetz beschriebenen Schlüsselprozesse der Hilfe-
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planung und der Jugendhilfeplanung. Die Darstellung der Projektergebnisse in die-
sem Bericht orientiert sich an diesen drei Themenbereichen (Kapitel 2-4). Zwar exis-
tieren zwischen diesen drei Bereichen deutliche Überschneidungen und Wechsel-
wirkungen – beispielsweise setzt eine qualifizierte Umsetzung von Hilfeplanungs-
und Jugendhilfplanungsprozessen entsprechende Teamarbeitsformen voraus -; trotz-
dem hat die Arbeit in den Jugendämtern gezeigt, dass eine getrennte Bearbeitung
dieser drei zentralen Qualitätsentwicklungsthemen möglich und sogar notwendig ist,
um je nach Entwicklungsstand im jeweiligen Jugendamt die zunächst zu bearbeiten-
den Fragestellungen angehen zu können und damit handlungsfähig zu bleiben. Der
Darstellung der Ergebnisse innerhalb dieser drei zentralen Themenfelder wird – in
Kapitel 1 – eine Begründung für die Auswahl dieser drei Aspekte vorangestellt.
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1. Teamarbeit, Hilfeplanung und Jugendhilfeplanung
als drei zentrale Ebenen von Qualitätsentwicklung in
den Sozialen Diensten des Jugendamts
Das Jugendamt ist Teil einer Kreis- oder Stadtverwaltung, die Ar-
beit  von Fachkräften im Jugendamt f indet im Kontext von
Verwaltungsstrukturen statt. Konkrete Organisationsstrukturen und
Arbeitsabläufe in solchen Verwaltungen üben maßgeblichen Ein-
fluss auf die Qualität der Arbeit in den Sozialen Diensten aus. Ent-
sprechend bedarf es einer kontinuierlichen Reflexion und Weiter-
entwicklung solcher Rahmenbedingungen im Zuge von Qualitäts-
entwicklung. Im Zentrum dieser Entwicklungsarbeit steht die Fra-
ge, wie Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufe in den Sozia-
len Diensten gestaltet werden müssen, damit sie das professionel-
le Handeln der Fachkräfte optimal befördern. Die Gestaltung von
systematischen Arbeitszusammenhängen in Form von Teamarbeit
spielt in diesem Zusammenhang eine herausragende Rolle, was
auf ganz unterschiedliche Entwicklungsstränge zurückzuführen ist
(vgl. Kapitel 2).

Neben der Weiterentwicklung von Organisationsstrukturen und Ar-
beitsabläufen gilt es im Rahmen der Qualitätsentwicklung in den
Sozialen Diensten das professionelle Handeln der Fachkräfte in den
Blick zu nehmen. Professionelles Handeln beinhaltet sowohl die
qualifizierte Bearbeitung von Einzelfällen als auch die qualifizierte
Bearbeitung einzelfallübergreifender Fragestellungen. Für die Ge-
staltung der Einzelfallarbeit ist die Hilfeplanung, wie sie in § 36 SGB
VIII beschrieben wird, das zentrale fachliche Steuerungsinstrument.
Entsprechend ist die Weiterentwicklung des Hilfeplanverfahrens
eine zweite zentrale Ebene von Qualitätsentwicklung. Zentrales
fachliches Steuerungsinstrument für die Gestaltung einzelfallüber-
greifender Aufgaben ist die Jugendhilfeplanung, die als Pflichtauf-
gabe des öffentlichen Trägers in § 80 SGB VIII geregelt ist. Damit
wird Jugendhilfeplanung zur dritten zentralen Ebene von Qualitäts-
entwicklung in den Sozialen Diensten. (vgl. Abbildung 1)

Abbildung 1: Zentrale Ebenen von Qualitätsentwicklung in den Sozialen
Diensten des Jugendamts
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Wie bereits in der Einleitung angedeutet, bestehen zwischen die-
sen drei zentralen Qualitätsentwicklungsebenen Überschneidungs-
bereiche. Um Hilfeplanung und Jugendhilfeplanung qualifiziert rea-
lisieren zu können, braucht es den Ort des Teams: Zwecks Umset-
zung der Hilfeplanung ist das Team der Ort,  an dem das „Zusam-
menwirken mehrerer Fachkräfte“, wie es in § 36 SGB VIII eingefor-
dert wird, eingelöst wird. Und zwecks Umsetzung der Jugendhilfe-
planung braucht es einen solchen Ort, um sich systematisch mit
Planungsfragen zu befassen und dabei das Wissen der Fachkräfte
in den Planungsprozess einfließen zu lassen – eine unverzichtbare
Voraussetzung fachlicher Planungs- und Steuerungsprozesse (vgl.
Kapitel 4). Eine gelingende Hilfeplanung ist zudem auf gelingende
Jugendhilfeplanungsprozesse angewiesen, denn ohne eine bedarfs-
gerechte Infrastruktur können in Einzelfällen keine bedarfsgerech-
ten Hilfen realisiert werden. Und umgekehrt ist eine gelingende
Jugendhilfeplanung auf die im Rahmen der Hilfeplanprozesse do-
kumentierten Kenntnisse angewiesen, um überhaupt bedarfsge-
rechte Angebote ermitteln und umsetzen zu können.

2. Teamarbeit

2.1 Teamarbeit als Strukturqualitätsmerkmal Sozialer
Dienste in Jugendämtern

Teamarbeit in den Sozialen Diensten gilt heute als Strukturqualitäts-
merkmal von Jugendamtsarbeit. Sowohl hinsichtlich der Einzelfall-
arbeit als auch hinsichtlich einzelfallübergreifender, konzeptionel-
ler und planerischer Aufgaben wird Teamarbeit in Jugendämtern
mehr und mehr als unerlässlicher Bestandteil gelingender Arbeits-
prozesse anerkannt.

Dass Teamarbeit diesen Stellenwert eingeräumt bekommt, hängt mit
Entwicklungen auf unterschiedlichen Ebenen zusammen: Zunächst
sind es gesellschaftliche Entwicklungen, die dazu führen, dass
Teamarbeit in den Sozialen Diensten an Bedeutung gewinnt. Pro-
bleme von Kindern, Jugendlichen und Familien werden zunehmend
komplexer, denn das gesellschaftliche Zusammenleben ermöglicht
heute viele verschiedene Formen der Lebensgestaltung, was eine
Orientierung an „Normalität“ mehr und mehr erschwert und Indivi-
duen ständig vor die Herausforderung stellt, ihre Biographie aktiv
mitzugestalten (vgl. z.B. BECK/BECK-GERNSHEIM 1993, S. 13,
MÜNCHMEIER 2001, S. 22 und 41 oder RAUSCHENBACH und
ZÜCHNER 2001, S. 69 und S. 88). Diese fehlenden Orientierungs-
möglichkeiten an „Normalität“ haben auch Auswirkungen auf die
Problembearbeitung im Rahmen erzieherischer Hilfen, denn
Lösungswege müssen vor dem Hintergrund der je individuellen
Lebenssituationen von Kindern, Jugendlichen und Familien entwi-
ckelt werden, was die Problemlösung zu einem sehr komplexen Un-
terfangen macht und den Fachkräften eine Vielzahl an Kompeten-
zen und Perspektiven abverlangt. Um dieser Komplexität gerecht
zu werden und damit tragfähige Lösungen für und mit Familien ent-
wickeln zu können, ist die systematische Einbeziehung unterschied-
licher Perspektiven, wie sie im Rahmen von Teamarbeit gewähr-
leistet wird, notwendiger Bestandteil gelingender Hilfeprozesse.
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Ebenso „produzieren“ gesellschaftliche Entwicklungen durch sich
kontinuierlich verändernde Problemwahrnehmungs- und -deutungs
prozesse neue Zielgruppen, für die die Kinder- und Jugendhilfe –
so fordert es der Gesetzgeber - bedarfsgerechte Angebote zu ent-
wickeln hat. Für die damit verbundene konzeptionelle Arbeit braucht
es Orte innerhalb des Jugendamtes, idealerweise in Form von
Teamarbeit. Schließlich ist die Ausdifferenzierung gesellschaftlicher
Teilsysteme nicht spurlos an der Kinder- und Jugendhilfe vorbeige-
gangen: Für „neue“ Problemlagen und Zielgruppen wurden in Ju-
gendämtern Spezialdienste eingerichtet (bzw. Spezialaufgaben an
freie Träger delegiert). Dies hat den Vorteil, dass die im jeweiligen
Spezialgebiet tätigen Fachkräfte zu Experten und Expertinnen hin-
sichtlich sehr spezieller Aufgabenstellungen wurden und diese sehr
professionell bearbeiten konnten. Andererseits ist damit nicht sel-
ten der Verlust eines ganzheitlichen Blicks auf die Situationen von
Familien verbunden, den es über die systematische Zusammenar-
beit unterschiedlicher Beteiligter – also über Teamarbeit – zu kom-
pensieren gilt, um auch weiterhin der Komplexität des Einzelfalls
gerecht werdende Lösungswege entwickeln zu können und so die
Chancen für das Gelingen von Hilfen zu erhöhen.

Die beschriebene Ausdifferenzierung im Bereich der erzieherischen
Hilfen wurde außerdem durch das Inkrafttreten des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes im Jahre 1991 vorangetrieben, wo erstmals
einzelne Hilfeformen – Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit,
Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogische Familienhilfe,
Tagesgruppe, Heimerziehung und Vollzeitpflege – gleichberechtigt
nebeneinander aufgeführt wurden. Damit ist die rechtliche Ebene
als Begründungszusammenhang von Teamarbeit in den Sozialen
Diensten angesprochen. Mit Inkraft treten des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes wurden nicht nur Hilfeformen ausdifferenziert,
sondern auch die einzelfallbezogene Hilfeplanung (§ 36 SGB VIII)
sowie die einzelfallübergreifende Jugendhilfeplanung (§ 80 SGB
VIII) als Pflichtaufgabe des öffentlichen Trägers gesetzlich gere-
gelt. Bezüglich der Hilfeplanung wird im Gesetzestext explizit auf
die Notwendigkeit des Zusammenwirkens mehrerer Fachkräfte hin-
gewiesen, d.h. hier lässt sich Teamarbeit direkt aus der gesetzli-
chen Formulierung ableiten. Bezüglich der Jugendhilfeplanung ist
die Notwendigkeit von Teamarbeit zwar nicht im Gesetzestext for-
muliert; die zunehmende Umsetzung von Jugendhilfeplanung im
Bereich der erzieherischen Hilfen zeigt allerdings, dass erfolgver-
sprechende Planungsprozesse – also Planungsprozesse, deren Er-
gebnisse handlungsrelevant werden und die Qualität des vorhan-
denen Angebots kontinuierlich sicherstellen bzw. steigern - Orte
des systematischen Zusammenwirkens von Fach-, Planungs- und
Leitungskräften voraussetzen (vgl. z.B. SCHONE 1998, S.
143ff)(vgl. hierzu auch Kapitel 4).

Schließlich wurden mit Inkrafttreten des KJHG und im Zuge der
Veröffentlichung der Strukturmaxime einer lebensweltorientierten
Kinder- und Jugendhilfe im Achten Kinder- und Jugendbericht der
Bundesregierung neue und zahlreiche Anforderungen an die
Fachlichkeit der Fachkräfte in Jugendämtern gestellt – zu nennen
sind hier beispielsweise eine angemessene Beteiligung von Kin-
dern, Jugendlichen und Familien im Rahmen von Hilfeprozessen
oder die Gestaltung integrierter, flexibler erzieherischer Hilfen. Zur
Verständigung darüber, in welcher Form solche zunächst allgemein
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gehaltenen fachlichen Standards und rechtlichen Vorgaben im ei-
genen Zuständigkeitsbereich umgesetzt werden können und sollen,
bedarf es ebenfalls kontinuierlicher und systematischer Zusammen-
arbeitsformen innerhalb des Jugendamtes.

Entsprechend der zunehmenden Bedeutung von Teamarbeitsformen
für die Qualität der Arbeit in den Sozialen Diensten ist die Bearbei-
tung des Themas „Teamarbeit“ ein zentraler Gegenstand von
Quali tätsentwicklungsprozessen in Jugendämtern (vgl.  z.B.
SCHRAPPER 1998, S. 13ff, MERCHEL 1998a S. 111ff, DEUT-
SCHER VEREIN 2002, S. 8ff)). Im Rahmen der Weiterentwicklung
von Jugendamtsarbeit in Rheinland-Pfalz wurden deshalb Aufgaben
von Teams in den Sozialen Diensten definiert, Methoden zur Um-
setzung dieser Aufgaben – insbesondere der Kollegialen Fall-
beratung im Einzelfall – trainiert und Qualitätsmerkmale von Team-
arbeit herausgearbeitet. Die so gewonnenen Ergebnisse werden in
den nachfolgenden Abschnitten dieses Kapitels dargestellt.

2.2 Aufgaben von Teams in den Sozialen Diensten

Teams zeichnen sich dadurch aus, dass mehrere Fachkräfte klar
definierte Aufgaben gemeinsam bearbeiten, die von einzelnen Fach-
kräften nicht in dieser Qualität bzw. gar nicht geleistet werden könn-
ten. Hinsichtlich der Aufgaben von Teams in den Sozialen Diensten
eines Jugendamtes kann dabei grob unterschieden werden zwi-
schen solchen Tätigkeiten, die sich auf Einzelfälle beziehen sowie
solchen Tätigkeiten, die sich mit einzelfallübergreifenden Fragestel-
lungen befassen. Gemäß dieser Einteilung werden nachfolgend
zunächst Aufgaben von Teams hinsichtlich der Gestaltung qualifi-
zierter Einzelfallarbeit (2.2.1) beschrieben. Zur Veranschaulichung
der Umsetzung dieser Aufgaben wird anschließend eine Methode
qualifizierter Einzelfallberatung in Teams – die Kollegiale Fall-
beratung – konkret vorgestellt (2.2.2). In Kapitel 2.2.3 werden
sodann Aufgaben von Teams hinsichtlich der Gestaltung von Pla-
nungs- und Qualitätsentwicklungsprozessen beschrieben. Den
Themenbereich „Team“ abschließend werden in Kapitel 2.2.4
Qualitätsmerkmale von Teamarbeit dargestellt.

2.2.1 Gestaltung qualifizierter Einzelfallarbeit als
Aufgabe von Teams

Zur Gestaltung von Einzelfallarbeit ist Teamarbeit von zentraler Be-
deutung, da es sich im Bereich der Hilfen zur Erziehung um komple-
xe Prozesse zwischen einer Vielzahl von Beteiligten mit z.T. diffe-
rierenden Interessen handelt. Zudem werden in diesem Bereich in
der Regel Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen für die
betreffenden Kinder, Jugendlichen und Eltern getroffen – etwa wenn
es um die Herausnahme oder die Nicht-Herausnahme eines Kindes
geht. Um den damit verbundenen Anforderungen gerecht zu wer-
den, bedarf es kontinuierlicher und systematischer Teamarbeits-
formen, die die Einbindung unterschiedlicher Perspektiven sowie die
Einbindung des Fachwissens unterschiedlicher Fachkräfte sicher-
stellen und dadurch am ehesten gewährleisten, dass die Vielzahl
der im jeweiligen Fall zusammenwirkenden Faktoren berücksichtigt
werden und der Fall vor dem Hintergrund eines breiten Wissens-
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spektrums reflektiert werden kann.

Im Rahmen der professionellen Reflexion von Einzelfällen geht es
in der Regel um das Arbeiten mit Hypothesen – also mit nicht be-
wiesenen, vorläufigen Annahmen. Wie es im je konkreten Einzel-
fall „wirklich“ ist, vermag eine Fachkraft selten zu sagen. Dies soll
nicht dahingehend missverstanden werden, dass das Professions-
wissen der Fachkräfte – bestehend aus Erfahrungen aus der Ar-
beit mit anderen Familien, theoretischem, methodischem und regi-
onalen Fachwissen, Selbsterfahrungs- und auch Alltagswissen - für
die Beratung konkreter Einzelfälle verzichtbar sei. Im Gegenteil
stellt dieses ein unverzichtbares konzeptionelles Raster dar, das
es ermöglicht, Wirklichkeit (kognitiv) neu und anders zu strukturie-
ren, bedeutsame Unterschiede festzustellen und dadurch den Blick
der Professionellen zu schärfen und zu differenzieren, was
wiederum neue Handlungsoptionen eröffnet (vgl. MERTEN 2000,
S. 404, WILLKE 1994, S. 12ff). Diese Handlungsoptionen dienen
der Fachkraft dann aber als Orientierung in der Arbeit mit den
Adressaten und Adressatinnen – und nicht als „Wahrheit“ – und
sind entsprechend reflexiv einzusetzen. Genau diese Kombination
von Professionswissen und der Singularität des Falls ist es, die
den Kern sozialpädagogischer Professionalität ausmacht (vgl. z.B.
DEWE 2000, S. 292, MERTEN 2000, S. 409). 

Hypothesen sind ein geeignetes Instrument sozialpädagogischen
Fallverstehens. Im Rahmen sozialpädagogischen Fallverstehens
wird nach Gründen für das Verhalten von Kindern, Jugendlichen
und Eltern sowie nach aktuellen Wirkfaktoren innerhalb von Famili-
en gesucht. Normabweichende Verhaltens- und Erlebensweisen
werden als lebensgeschichtlich erworbene Verarbeitungs- und Aus-
drucksformen verstanden. Entsprechend wird davon ausgegangen,
dass Familien-(mitglieder) subjektiv gute Gründe haben, sich so zu
verhalten, wie sie sich verhalten – auch wenn dieses Verhalten (für
andere und für die Adressaten selbst) unerwünschte Nebenwirkun-
gen zeigt. Hypothesen bringen ein solches Fallverstehen zum Aus-
druck, denn sie werden so formuliert, dass Handlungsweisen ein-
zelner Akteure in wertschätzender Art und Weise miteinander ver-
knüpft werden. Zudem ist es Kennzeichen von Hypothesen, dass
sie die Funktion des Symptomverhaltens – im Bereich der erziehe-
rischen Hilfen in der Regel des Kindes - für die Familie bzw. für
einzelne Familienmitglieder verdeutlichen – und damit die „subjek-
tiv guten Gründe“ der Kinder, Jugendlichen und Eltern (vgl. z.B.
SCHLIPPE/SCHWEITZER 1998, S. 117f, HENNIG/KNÖDLER
1995, S. 147, BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN,
FRAUEN UND JUGEND 1997, S. 198ff). Diese Form der Fall-
reflexion erleichtert eine akzeptierende Arbeit mit der Familie bzw.
einzelnen Familienmitgliedern, fördert dadurch das Sich-Selbst-
Annehmen der Adressaten, gibt Hinweise bezüglich eines gezielten
und anschlussfähigen Einbringens neuer Ideen und Sichtweisen
seitens der Fachkräfte in die Familien und schützt vor unrealisti-
schen Zielvereinbarungen, die letztendlich zu Frustrationserleb-
nissen aller Beteiligten führen.

Im Rahmen der Beratung von Einzelfäl len im Team ist die
Hypothesenbildung also zentrale Aufgabe der Fachkräfte – wobei
es unterschiedliche Methoden (Brainstorming, reflecting-team, Rol-
lenspiele, Skulpturarbeit...) gibt, solche Hypothesen zu entwickeln
(zu einem mögl ichen Ablauf einer Teamberatung zwecks
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Hypothesenbildung vgl. Kapitel 2.2.2). Die so gewonnenen Erkennt-
nisse hinsichtl ich möglicher Zusammenhänge und Wechsel-
wirkungen von Verhaltensweisen in Familien – also das Verstehen
des Falls – können dann genutzt werden, Ideen hinsichtlich hilfrei-
cher Interventionen zu entwickeln. Werden beispielsweise Hypothe-
sen hinsichtlich der Funktion des aggressiven Verhaltens eines
Achtjährigen auf dem Schulhof entwickelt – etwa die, dass dies aus
Sicht des Achtjährigen seine bisher einzige Möglichkeit ist, Kontakt
zu Mitschülerinnen und Mitschülern aufzunehmen – so kann über-
legt werden, wie in der Arbeit mit dem Jungen (und seiner Eltern)
diese vermutete Funktion „überprüft“, den Beteiligten reflexiv zu-
gänglich gemacht und gegebenenfalls Handlungsalternativen auf-
gezeigt und eingeübt werden können, die dasselbe Ziel – Kontakt-
aufnahme – verfolgen, aber weniger unerwünschte Nebenwirkun-
gen mit sich bringen. In diesem Zusammenhang gilt es im Team
auch, Ressourcen der Familie, eines Familienmitglieds bzw. des
sozialen Nahraums in den Blick zu nehmen – im eben genannten
Beispiel etwa zu schauen, in welchen Situationen es dem Jungen
bisher gut gelingt, Kontakt zu anderen ohne Gewaltanwendung auf-
zunehmen – um diese aktiv in die Arbeit mit der Familie einzubezie-
hen und so das Gefühl der Selbstwirksamkeit auf seiten der Adres-
saten in die von ihnen eigentlich gewünschte Richtung zu erhöhen.
Die im Zuge der Einzelfallberatung erarbeiteten Interventions-
möglichkeiten gilt es in einem weiteren Schritt im Hinblick auf ihre
möglichen Auswirkungen auf das Familiengeschehen zu reflektie-
ren, um zumindest gedanklich zu prüfen, ob nicht Nebenwirkungen
mit hohen Folgekosten zu erwarten sind. Als Beispiel hierfür kann
die Situation des oben dargestellten Achtjährigen ausgebaut wer-
den: Eventuell hat dieser Junge eine intensive Beziehung zu seiner
Mutter. Wird nun im Rahmen der Hilfegewährung zu sehr auf die
Arbeit mit dem Achtjährigen fokussiert und entsteht eine tragfähige
Beziehung zwischen dem Professionellem und dem Achtjährigen,
so könnte dies die Auswirkung haben, dass die Mutter – je nach
eigener Geschichte und aktueller Lebenssituation - bisherige
Loyalitäten ihres Sohnes ihr gegenüber in Gefahr sieht und entspre-
chend handelt – im Extremfall in der Form, dass sie die Hilfe
beendet. Im Falle einer solchen Annahme im Team gilt es, entspre-
chende Möglichkeiten hinsichtlich des Hilfesettings zu erörtern, die
eine solche Entwicklung möglichst unwahrscheinlich werden lassen,
um die Hilfe für alle Beteiligten möglichst effizient zu gestalten.

Das hier herausgestellte Beispiel eines Achtjährigen ist bewußt –
aus Gründen der Anschaulichkeit - wenig komplex dargestellt. In
der Arbeit mit einer solchen Familie gilt es natürlich weitaus mehr
Wechselwirkungen und Gründe für die Verhaltensweisen Einzelner
in den Blick zu nehmen. So ist es eine weitere zentrale Aufgabe im
Rahmen der Beratung von Einzelfällen im Team, Prioritäten hinsicht-
lich der weiteren Arbeit mit der Familie zu setzen. Es gilt herauszu-
arbeiten, an welchen Themenstellungen der Familie in welcher In-
tensität in erster Linie gearbeitet werden soll – etwa weil sich hier
die größten Erfolgschancen versprochen werden - und welche The-
men bspw. gar nicht im Rahmen erzieherischer Hilfen bearbeitet
werden können, etwa weil es dafür die Kompetenzen anderer Pro-
fessionen braucht.

Entwicklung von
Ideen hinsicht-
lich hilfreicher
Interventionen

Berücksichtigung
von Ressourcen

K
ap

it
el

 2

Reflexion von
Nebenwirkungen

Vereinbarung
von Prioritäten



 ism
21

Vor dem Hintergrund einer solchen Fallberatung werden sodann im
Team Ziele für die Arbeit mit der Familie formuliert. Diese Ziele
wiederum sind Grundlage der kontinuierlichen fachlichen Reflexion
dieses Einzelfalls im Team. Im Rahmen einer solchen fortlaufenden
fachlichen „Überprüfung“ können zum einen vor dem Hintergrund
der Entwicklungen seit dem letzten Beratungstermin Optionen für
die weitere Arbeit im jeweiligen Fall entwickelt werden. Zum ande-
ren vergrößert eine solche Auswertung von Einzelfällen das
Professionswissen der Fachkräfte im Team und kann so für die
Beratung weiterer Fälle genutzt werden. Erfolgt eine solche Refle-
xion außerdem mit Hilfe standardisierter Instrumente, so kann die-
ses Wissen darüber hinaus für Jugendhilfeplanungsprozesse – also
für die Planung bedarfsgerechter Angebote - herangezogen wer-
den.

Diese Ausführungen zusammenfassend gibt Abbildung 2 einen
Überblick über die Aufgaben von Teams Sozialer Dienste im Ju-
gendamt im Zuge von Einzelfallarbeit.
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Teamarbeit

2.2.2 Qualifizierte Einzelfallarbeit konkret – Die
Methode der Kollegialen Fallberatung

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel angedeutet, kann das Bil-
den von Hypothesen im Zuge Kollegialer Fallberatung auf unter-
schiedlichem Wege geleistet werden (vgl. z.B. ADER/SCHRAPPER
o.J., S. 34ff, SCHATTENHOFER/THIESMEYER 2001). Unabhän-
gig davon, welche konkrete Methode im Zuge der Kollegialen Fall-
beratung zum Einsatz kommt, besteht der zentrale Vorteil eines
strukturierten Vorgehens im Zuge der Fallberatung darin, dass Fäl-

Abbildung 2: Einzelfallbezogene Aufgaben von Teams in den Sozialen Diensten
des Jugendamts
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le systematisch reflektiert und in definierten Zeiteinheiten bearbei-
tet werden.

In diesem Abschnitt wird der Verlauf einer Kollegialen Fallberatung
vorgestellt, bei dem Hypothesen entlang ausgewählter Leitfragen
entwickelt  werden, da diese Vorgehensweise im Zuge der
Jugendamtsprojekte in Rheinland-Pfalz im Vordergrund stand. Im
Falle des Einsatzes anderer Methoden zur Generierung von Hypo-
thesen – etwa des Rollenspiels oder der Skulpturarbeit – gilt es die-
sen Ablauf entsprechend zu modifizieren.

Abbildung 3 gibt zunächst einen Überblick über die einzelnen Pha-
sen einer leitfragengestützten Kollegialen Fallberatung. Diese wer-
den anschließend im Text ausführlicher beschrieben.

UMSETZUNG DER HYPOTHESENBILDUNG IM
RAHMEN KOLLEGIALER FALLBERATUNG

Fallvorstellung anhand eines vereinheitlichten Rasters, eines
Genogramms... 

auf beschreibender Ebene
(inklusive Vorstellung des Ziels der Beratung)

(10 Minuten)

x

Nachfragerunde, bspw. zur Biographie Einzelner, zur Lebens-
situation, zu bisherigen Lösungsversuchen der Familie...

(ggf. Konkretisierung des Beratungsauftrags)
(10 Minuten)

x
Hypothesenbildung

(10-15 Minuten)

x
Herausarbeiten der Bedeutung der Hypothesen für die weitere

Fallarbeit/Handlungsoptionen
(10 Minuten)

x
Kurze Rückmeldung der falleinbringenden Fachkraft

Abbildung 3: Ablauf einer Kollegialen Fallberatung
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Im Vorfeld der Beratung bedarf es der Regelung der Moderation.
Die moderierende Fachkraft hat während der gesamten Beratung
auf das Einhalten der einzelnen Phasen und der dafür angesetzten
Zeiten zu achten. Darüber hinaus ist es ihre Aufgabe, die Beratung
im Team immer wieder auf das Ziel – d.h. die Beratungsfrage der
falleinbringenden Fachkraft – auszurichten. Schließlich gibt es je
nach Phase der Beratung weitere beachtenswerte Punkte
(mindestens) für die Moderation, die nachfolgend jeweils beschrie-
ben werden.
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Die ersten fünf bis zehn Minuten der Fallberatung dienen der Vor-
stellung des Falls seitens der zuständigen Fachkraft. Idealerweise
findet diese Vorstellung in standardisierter Form statt, bspw. anhand
eines Fallvorstellungsrasters oder eines Genogramms (vgl. Anhang
1). Diese Vorstellung endet mit der Formulierung der Beratungs-
frage der zuständigen Fachkraft, an der sich die weitere Beratung
orientiert.

Die zweite Phase dient den Teammitgliedern dazu, Nachfragen zu
stellen, deren Beantwortung ihnen hinsichtlich der Bearbeitung der
Beratungsfrage hilfreich erscheint. Dies können bspw. Fragen sein
nach 

• konkret beobachtbaren Verhaltensweisen, die als problematisch
erachtet werden (wann tritt das Problem auf, wann nicht...),

• dem Zusammenhang des Verhaltens verschiedener Akteure
(wem wird das Problemverhalten gezeigt, wem nicht, wer ver-
hält sich wie, wenn das Problem gezeigt wird...),

• den unterschiedlichen Perspektiven der Beteiligten (wer be-
schreibt das Problem wie, wer hat vermutlich den größten
Leidensdruck, wer den geringsten...),

• Ausnahmen (wann wird das Verhalten nicht gezeigt, wer rea-
giert dann wie...),

• der Biographie einzelner Familienmitglieder (welche Erfahrun-
gen/Bilder bringt bspw. die Mutter aus ihrer eigenen Herkunfts-
familie hinsichtlich einer „guten Mutter“ mit...),

• Zukunftsplänen der Familie oder einzelner Familienmitglieder
oder

• positiven Erfahrungen in der bisherigen Zusammenarbeit mit der
Familie, die für die zukünftige Arbeit genutzt werden könnten
(vgl. hierzu auch SCHLIPPE/SCHWEITZER 1998, S. 146ff).

Aufgabe der Moderatorin/des Moderators in dieser Phase ist es,
darauf zu achten, dass die Teammitglieder Verständnisfragen zum
Fall stellen – und nicht eigene Fallschilderungen, Hypothesen oder
Ratschläge unterbringen. Zudem hat er/sie auf die Trennung von
Beobachtungen und Bewertungen der fallvorstellenden Fachkraft
zu achten, d.h. ggf. nachzuhaken, ob es sich bei dem jeweils Er-
zählten um eine Beobachtung der Fachkraft, eine Aussage eines
Familienmitglieds, um eigene Bewertungen usw. handelt.

Im Rahmen der dritten Phase geht es um die Entwicklung von Hy-
pothesen, wobei sich die falleinbringende Fachkraft hier entweder
beteiligen kann oder aber sich als Zuhörerin bzw. Zuhörer definie-
ren kann. Zwecks der Hypothesengewinnung können folgende
Leitfragen hilfreich sein:

• Welche Funktion könnten die als problematisch erachteten Ver-
haltensweisen für einzelne Familienmitglieder, Subsysteme der
Familie (Mutter-Kind, Mutter-Vater...) und/oder die ganze Fami-
lie haben?

• Was wäre, wenn diese Funktionen nicht mehr erfüllt werden?
• Was könnten die subjektiv guten Gründe einzelner Familienmit-

glieder sein, diese Verhaltensweisen zu zeigen, d.h. was wird
mit den Verhaltensweisen zu bewältigen/zu tun versucht?

• Was könnten Deutungs- und Handlungsmuster der Akteure sein,
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Nachfragephase
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wie sehen sie die Welt und aufgrund welcher Denkweisen han-
deln sie?

• Wie bedingen sich die Verhaltensweisen einzelner Familienmit-
glieder gegenseitig?

• Was könnte sich verändern, wenn bestimmte Verhaltensweisen
nicht mehr gezeigt würden (zum Positiven, zum Negativen)?

• Was könnte der Famil ie/einzelnen Famil ienmitgl iedern
schlimmstenfalls passieren, wenn die als problematisch wahrge-
nommenen Verhaltensweisen weiter gezeigt werden oder sich
verstärken?

• Was könnten protektive Faktoren der einzelnen Familienmitglie-
der /der Familie sein (Ressourcen), was Risikofaktoren?

• Was sind Rahmenbedingungen, die Einfluss nehmen auf das Ver-
halten der Familie/der Familienmitglieder? (vgl. hierzu auch
SCHLIPPE/SCHWEITZER 1998, S. 146ff)

Aufgabe der Moderation in dieser dritten Phase ist es, auf die
Nachvollziehbarkeit der Hypothesen sowie ihre wertschätzende Ge-
staltung zu achten (und ggf. nachzuhaken) sowie keine Diskussio-
nen darüber zuzulassen, bei denen es um die Frage geht, wer mit
seiner Hypothese wohl am ehesten recht hat.

Die vierte Phase dient dazu, zusammenzutragen, welche im Zuge
der Hypothesenbildung reflektierten Aspekte für die weitere Arbeit
mit der Familie bzw. das Fallmanagement nützlich sein könnten.
Folgende Leitfragen können diesen Arbeitsschritt erleichtern:

• Worauf sollte in der Arbeit mit der Familie/mit einzelnen Famili-
enmitgliedern geachtet werden (aufgrund der Zusammenhänge
der Verhaltensweisen unterschiedlicher Familienmitglieder und
der vermuteten Funktion einzelner Verhaltensweisen, z.B. Um-
gang mit Loyalitäten)?

• Wie, aufgrund welcher Vorgehensweise, wird die Fachkraft an-
schlussfähig an die Familie/einzelne Familienmitglieder bzw. wie
passiert gerade das Gegenteil, so dass eine Hilfe unmöglich
wird?

• Welche neuen Sichtweisen könnten der Familie/einzelnen Fami-
lienmitgliedern nützlich sein und wie können diese in die Familie
hineingetragen werden?

• Welche Funktionen von als problematisch wahrgenommenen
Verhaltensweisen könnten wodurch anders erfüllt werden und
welche Unterstützung brauchen einzelne Familienmitglieder/die
Familie dafür?

• Was sollte keinesfalls in der Zusammenarbeit des Jugendamtes
mit der Familie passieren?

• Was sollte auf jeden Fall passieren?
• Wodurch könnte ein Eingreifen der Fachkraft gegen den Willen

der Familie/einzelner Familienmitglieder notwendig werden?
• Was könnte der nächste Schritt der Fachkraft sein?

Die Moderatorin bzw. der Moderator hat in dieser Phase die Aufga-
be, ggf. Hypothesen in Erinnerung zu rufen und nach daraus
möglicherweise resultierenden Handlungsoptionen zu fragen. Um
möglichst greif- und umsetzbare Ideen zu entwickeln ist es außer-
dem ihre bzw. seine Aufgabe, konkretisierende Nachfragen zu stel-
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len. Außerdem ist es im Kontext „Jugendamt“ bedeutsam, darauf
zu achten, dass sich die zusammenzutragenden Vorschläge nicht
darauf beschränken, eine Hilfeart zu empfehlen, sondern sich
darüber hinaus auf die konkrete Gestaltung des Hilfesettings be-
ziehen.

Die letzte Phase dient der Rückmeldung der falleinbringenden Fach-
kraft, und zwar dazu, was sich im Blick auf die Familie für sie verän-
dert hat, welche neuen Ideen sie gewonnen hat und was ihre nächs-
ten Schritte sein werden.

Die Ergebnisse der kollegialen Beratung dienen der Fachkraft als
Orientierung in der Arbeit mit der Familie und – sofern bereits eine
Hilfe installiert wurde – mit dem freien Träger. Mit Hilfe der entwi-
ckelten Hypothesen kann die Fachkraft in der Arbeit mit der Familie
neue Sichtweisen an die Wirklichkeitskonstruktionen des Familien-
systems anschlussfähig einbringen und zielgerichtet mit den Fami-
lien – und ggf. dem freien Träger – zusammenarbeiten.

2.2.3 Gestaltung einzelfallübergreifender Tätigkeiten
als Aufgabe von Teams

Qualitätsentwicklung im Bereich der Hilfen zur Erziehung kann nicht
auf die vielschichtigen Einzelfall- und Sozialraumkenntnisse der
Fachkräfte aus den Sozialen Diensten verzichten. Zudem sind es
die Fachkräfte, die die im Rahmen eines Qualitätsentwicklungs-
prozesses getroffenen Vereinbarungen umsetzen – entsprechend
mindert eine unzureichende Einbindung der Fachkräfte die Chance
der Realisierung von Maßnahmen der Qualitätsentwicklung erheb-
lich. Gleichzeitig laufen solche einzelfallübergreifenden, konzepti-
onellen Tätigkeiten im Alltagsgeschäft der Sozialen Dienste stän-
dig Gefahr, vernachlässigt zu werden. Im Unterschied zur Einzelfall-
arbeit – die ständigen und unmittelbaren Druck ausübt -, sind beim
Unterlassen einzelfallübergreifender Arbeiten keine unmittelbaren
Konsequenzen spürbar – was nicht bedeutet, dass der Verzicht auf
einzelfallübergreifende Tätigkeiten keine Konsequenzen hätte.
Ganz im Gegenteil wirken nicht geleistete konzeptionelle Arbeiten
auf die Einzelfallarbeit zurück: Fehlen bedarfsgerechte Angebote,
bspw. für eine ganz bestimmte Zielgruppe, muss in jedem Fall, für
den ein solches Angebot notwendig wäre, auf schlechtere Alterna-
tiven zurückgegriffen werden. Weniger bedarfsgerechte Hilfen be-
deuten immer auch weniger erfolgreiche und damit ineffektivere
Hilfen. Die Konsequenzen sind also sehr wohl erheblich, im Alltags-
geschäft aber deutlich weniger spürbar als der Druck der Einzelfall-
arbeit. Um also zu gewährleisten, dass solche einzelfallüber-
greifenden Tätigkeiten geleistet werden, braucht es erstens einen
festen Ort – das Team -, und zweitens ausreichende zeitliche Res-
sourcen im Rahmen der Teamsitzungen, um Einzelfallüber-
greifendes bearbeiten zu können.

Die Aufgaben von Teams in diesem Bereich beziehen sich auf die
Mitwirkung an Jugendhilfeplanungsprozessen, die Konzept-
entwicklung sowie die Weiterentwicklung der Organisations-
strukturen und Arbeitsabläufe im Jugendamt. Hinsichtlich der
Jugendhilfeplanung ist es Aufgabe der Teams in den Sozialen
Diensten, sozialräumliche und zielgruppenspezifische Entwicklun-
gen im Hinblick auf Weiterentwicklungsbedarfe auszuwerten. Wäh-
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rend die Daten, die es als Grundlage solcher Auswertungsprozesse
braucht, von Planungsfachkräften aufzubereiten sind (zur Zusam-
menarbeit zwischen Planungskräften und Fachkräften aus den So-
zialen Diensten vgl. Kapitel 4), ist die Bewertung solcher Daten nur
unter Einbeziehung des Wissens der Fachkräfte leistbar. Dies hängt
damit zusammen, dass Daten im Bereich der Hilfen zur Erziehung
nicht eindeutig zu bewerten sind, sondern immer vielfält ige
Interpretationsspielräume offen lassen, die nur vor dem Hintergrund
des Fachwissens der Fachkräfte in den Sozialen Diensten plausi-
bel und erfolgsversprechend ausgefüllt werden können. Erst im Kon-
text des Wissens der Fachkräfte werden solche Daten also zu
richtungsweisenden Informationsträgern. Die so gewonnenen Er-
kenntnisse gilt es in einem nächsten Schritt mit der vorhanden In-
frastruktur abzugleichen, d.h. es ist zu prüfen, inwieweit und in wel-
cher Form die herausgearbeiteten Bedarfe durch eine Weiterent-
wicklung der Infrastruktur abgedeckt werden könnten. Da sich
hierbei in der Regel eine Vielzahl von Entwicklungsperspektiven er-
geben, bedarf es im Team der Verständigung auf Prioritäten, be-
züglich derer vor dem Hintergrund der Datenauswertung Ziele for-
muliert werden. Vor diesem Hintergrund kann dann eine ziel-
gerichtete Kooperation mit Freien Trägern bzw. anderen leistungs-
erbringenden Diensten eingegangen werden, um gemeinsam an der
Umsetzung von Handlungsbedarfen zu arbeiten. Zudem bedarf es
einer regelmäßigen Abstimmung dieser Prioritäten und Ziele mit
dem Jugendhilfeausschuss, unter anderem auch, um dort entspre-
chende Beschlüsse herbeizuführen, die für die Umsetzung der
Schwerpunkte notwendig sind.

Im Zuge der Bearbeitung von Handlungsbedarfen, die anhand aus-
gewerteter Daten definiert wurden, ist die Konzeptentwicklung ein
weiterer wichtiger Arbeitsschritt in den Teams der Sozialen Dienste
(und natürlich in Kooperation mit freien Trägern, bspw. im Rahmen
einer AG gemäß § 78 SGB VIII oder im Rahmen von Qualitätszirkeln,
auf die an dieser Stelle allerdings nicht näher eingegangen wird).
Diesbezüglich bedarf es einer Verständigung darüber, welche An-
gebote es konkret braucht, um die ermittelten Bedarfe abzudecken,
d.h. hier werden Fragen bspw. hinsichtlich der Zielgruppe oder not-
wendiger Qualitätsstandards detailliert bearbeitet. Die Mitwirkung
bei der Umsetzung solcher Konzepte – bspw. durch den Aufbau von
Netzwerken – ist ein weiterer Arbeitsschritt im Rahmen der Teamar-
beit.

Darüber hinaus können die im Rahmen von Planungsprozessen ge-
wonnenen Daten – sofern sie entsprechend differenziert erhoben
werden (ein Beispiel zur Durchführung einer Zielgruppenanalyse
befindet sich im Anhang dieses Berichts) – von Teams in den Sozi-
alen Diensten auch für die kontinuierliche Weiterentwicklung der
Organisationsstruktur und Arbeitsabläufe innerhalb des Jugendam-
tes genutzt werden. Dies kann sich bspw. auf den Zuschnitt von
Bezirken beziehen - etwa wenn sich zeigt, dass die Arbeitsbelas-
tung in einem Bezirk enorm hoch ausfäl l t  - ,  auf die Aus-
differenzierung und die Aufgabenverteilung der Sozialen Dienste
des Jugendamtes oder auf die Weiterentwicklung von Qualitäts-
standards eigener Tätigkeiten – etwa hinsichtlich der Realisierung
von Hilfeplanungsprozessen (vgl. Kapitel 3). 
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Diese Ausführungen zusammenfassend gibt Abbildung 4 einen
Überblick über einzelfallübergreifende Aufgaben von Teams Sozia-
ler Dienste im Jugendamt.

Einzelfallübergreifende Aufgaben im
Rahmen von Teamarbeit
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Abbildung 4: Einzelfallübergreifende Aufgaben von Teams in den Sozialen
Diensten des Jugendamts

2.3 Qualitätsmerkmale von Teamarbeit

Damit Teams die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Aufgaben
leisten können, bedarf es der Ausrichtung ihrer Arbeit an Qualitäts-
merkmalen. Im Rahmen der Projektarbeit in den Jugendämtern in
Rheinland-Pfalz wurden solche Merkmale entwickelt; diese werden
nachfolgend vorgestellt und beschrieben.

2.3.1 Zusammensetzung von Teams

Zunächst bedarf es einer Zusammensetzung von Teams, die es ge-
währleistet, dass die fachlichen Aufgaben des Jugendamtes bear-
beitet und die damit verbundenen Ziele überhaupt erreicht werden
können. Zwecks Realisierung der im Achten Jugendbericht der Bun-
desregierung beschriebenen Maxime der Lebensweltorientierung
liegt ein regionaler Teamzuschnitt nahe. Dies bedeutet, dass Fach-
kräfte des Jugendamtes, die in der gleichen Region tätig sind, ein
Regionalteam bilden und sich als solches auch für die Gestaltung
dieser Region mitverantwortlich zeichnen. Desweiteren ist es ein
Qualitätsmerkmal im Zuge der Realisierung von Teamarbeit,
möglichst alle Fachkräfte aus den Sozialen Diensten – aus dem
ASD ebenso wie, falls im Jugendamt vorhanden, aus den Spezial-
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diensten - in Teams einzubinden. Sofern Fachkräfte anderer Diens-
te – etwa der wirtschaftlichen Jugendhilfe, der Jugendförderung,
des Kindertagesstättenbereichs – in die Teamsitzungen eingebun-
den werden sollen, ist es notwendig, deren Rolle und Aufgabe ge-
meinsam zu klären und die Einbindung – bspw. nur bei Bedarf oder
nur zu bestimmten Aufgaben - entsprechend zu gestalten. Weiterhin
ist zwischen den Regionalteams der Sozialen Dienste ein kontinu-
ierlicher und systematischer Austausch zu solchen Fragen notwen-
dig, die die Gesamtentwicklung der Sozialen Dienste betreffen –
etwa zur Erarbeitung von Qualitätsstandards der Hilfeplanung. Je
nach Größe des Jugendamtes können in solchen überregionalen
Gremien alle Fachkräfte aus den Regionalteams oder aber
Stellvertreterinnen und Stellvertreter (= überregionale jugendamts-
interne Arbeitsgruppe) mitarbeiten.

Im Zuge der Weiterentwicklung von Teamarbeitsformen in den Ju-
gendämtern in Rheinland-Pfalz – bei denen es sich ganz überwie-
gend um kleine Landkreisjugendämter handelte - wurde folgendes
Organisationsmodell am häufigsten umgesetzt: Zwei Regional-
teams arbeiten an einzelfallbezogenen und einzelfallübergreifenden
Aufgaben – wobei Erstere aus Kapazitätsgründen den Schwerpunkt
bildeten. Die Regionalteams setzen sich zusammen aus den in der
Region tätigen ASD-Fachkräften und den dort tätigen Fachkräften
aus den Spezialdiensten (SPFH, Schutzhilfe, Jugendgerichts-
hilfe...), um den systematischen und kontinuierlichen Austausch
zwischen den Diensten zu fördern und das je unterschiedliche Fach-
wissen für die Beratung von Einzelfällen ebenso zu nutzen wie für
die Weiterentwicklung von Regionen. Darüber hinaus existiert ein
überregionales Team, in dem – in längeren Zeitabständen – an Fra-
gestellungen gearbeitet wird, die die Sozialen Dienste insgesamt
betreffen. Jugendhilfeplanung – sofern vorhanden - und Jugend-
förderung werden im Rahmen der Bearbeitung einzelfallüber-
greifender Aufgaben in die verschiedenen Teams einbezogen; die
wirtschaftliche Jugendhilfe und die Amtsvormundschaft bei Bedarf
im Einzelfall. Die Amtsleitung nimmt nicht regelmäßig an den Sit-
zungen der verschiedenen Teams teil, sondern wird zwecks konti-
nuierlicher Abstimmung zu ausgewählten Zeitpunkten in die Teams
eingeladen. Die Referatsleitung – sofern vorhanden – nimmt an
sämtlichen Teamsitzungen teil und ist für die Gesamtkoordination
der Entwicklungen verantwortlich (vgl. Abbildung 5) .

Abbildung 5: Organisation der Teamarbeit in den Modelljugendämtern in Rheinland-
Pfalz (RL = Referatslei tung, BSD = besondere soziale Dienste)
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Neben aufgabenbezogenen Kriterien hinsichtlich der Organisation
von Teamarbeit gilt es bei der konkreten Zusammensetzung der
Teams außerdem darauf zu achten, dass Fachkräfte zusammenar-
beiten, die hinsichtlich ihrer Kompetenzen und ihrer menschlichen
Wesenszüge weder zu ähnlich, noch zu unterschiedlich sind. Bei
zu großen Übereinstimmungen der Perspektiven der Team-
mitglieder besteht die Gefahr, dass Fälle „einseitig“ beraten wer-
den, es also zu keiner Variation der Interpretationen und Wissens-
bestände kommt. Sind die Unterschiede allerdings zu groß, so be-
steht die Tendenz, die Kommunikation abzubrechen, weil der kog-
nitive und motivationale Aufwand für eine wechselseitige Aneignung
der Perspektiven zu groß wird (vgl. KLATETZKI 1998, S. 66ff). Ent-
sprechend gilt es im Rahmen von Teamzusammensetzungen auch
Kompetenzen der Fachkräfte sowie – soweit als möglich - persönli-
che Interessen und Vorbehalte zu berücksichtigen. Auch Ge-
schlecht und Alter der Fachkräfte sind in diesem Zusammenhang
wichtige Bezugsgrößen.

2.3.2 Rahmenbedingungen von Teams

Teams sollten eine Größe von fünf Personen nicht unter- und eine
Größe von acht Personen nicht überschreiten. Bei einer zu gerin-
gen Anzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind zu wenige
unterschiedliche Wissensbestände für die Realisierung von
Einzelfallberatungen verfügbar. Zudem gelangen zu kleine Teams
durch personelle Ausfälle – etwa in Urlaubs- oder Krankheitszeiten
– unmittelbar an die Grenze ihrer Arbeitsfähigkeit. Wird das Team
allerdings zu groß, ist die Arbeitsfähigkeit ebenso bedroht, weil ein
gemeinsamer Austausch immer weniger realisiert werden kann und
Kommunikationsprobleme die Variation der Wissensbestände
schnell übersteigen können (vgl. KLATETZKI 1998, S. 68f).

Weitere Qualitätsmerkmale hinsichtlich der Rahmenbedingungen
von Teamarbeit sind, dass sie verbindlich geregelt ist – bspw. in
Form eines „Teamvertrags“, in dem Ziele und Aufgaben der Teams
klar definiert sind -, dass sie zu festen Zeiten an festen Orten statt-
findet und ein selbstverständliches Arbeitsprinzip innerhalb der Ver-
waltung darstellt. Bezüglich der Zeit, die auf Teamsitzungen ver-
wandt wird, ist außerdem darauf zu achten, dass diese die Bear-
beitung der einzelfallbezogenen und einzelfallübergreifenden Auf-
gaben auch zuläßt, also ausreichend bemessen ist – in den Ju-
gendämtern in Rheinland-Pfalz hat sich eine wöchentliche Team-
sitzung pro Region von dreistündiger Dauer als geeignete Größe
herausgestellt. Die Moderation der Teamsitzungen ist zu regeln –
bspw. in der Form, dass immer eine Fachkraft die Moderation für
ein halbes Jahr übernimmt -; ebenso bedarf es der Dokumentation
von Beratungs- und Arbeitsergebnissen, damit diese auch für Lei-
tung oder - im Falle des Eintritts eines gerichtlich verfolgten Ereig-
nisses – für Dritte nachvollziehbar sind. Zudem ist es ein Qualitäts-
merkmal, dass sich Teams supervisorisch begleiten lassen – sei es
für die Arbeit an „schwierigen“ Einzelfällen oder aber für die Arbeit
an der eigenen Teamkultur – und kontinuierlich an der Weiterent-
wicklung ihrer Kompetenzbreite arbeiten – bspw. in Form einer sys-
tematischen Fortbildungsplanung. 
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2.3.3 Kompetenzen von Teams

Ein zentrales Qualitätsmerkmal von Teamarbeit ist, dass die Teams
und die einzelnen Fachkräfte im Team mit einem hohen Maß an fach-
licher Autonomie ausgestattet sind. Einzelfälle werden im Rahmen
der Teamsitzungen beraten, weitere Arbeitsschritte vereinbart und
seitens der fallverantwortlichen Fachkraft umgesetzt (vgl. Kapitel
2.2.1 und 2.2.2). Wie der Begriff der „fallverantwortlichen“ Fachkraft
bereits zum Ausdruck bringt, verbleibt die Verantwortung im jeweili-
gen Einzelfall bei der fallzuständigen Fachkraft. Die Ergebnisse der
Beratung dienen ihr als Orientierung in der weiteren Arbeit mit der
Familie, aber was die Fachkraft davon in welcher Form umsetzt, liegt
in ihrem eigenen Ermessen und damit in ihrer Verantwortung. Damit
Leitung sich auf die Professionalität ihrer Teams verlassen und die
Delegation von Entscheidungskompetenzen auf die Ebene der Fach-
kräfte vertreten kann, ist es ein weiteres Qualitätsmerkmal von
Teamarbeit, dass Fallberatungen methodisch strukturiert ablaufen
(vgl. Kapitel 2.2.2). Diese systematische Beratung von Fällen ist
außerdem Garant dafür, dass die Kompetenzen aller Teammitglieder
kontinuierlich erweitert werden, da alle Teammitglieder von den Er-
fahrungen der Einzelfälle ihrer Kolleginnen und Kollegen lernen und
umgekehrt dem jeweiligen Einzelfall das Wissen aller Team-
mitglieder zugute kommt. Die Delegation von Entscheidungs-
kompetenzen an die Fachkräfte ist außerdem an die Voraussetzung
gebunden, dass die Ergebnisse der Beratung nachvollziehbar und
in standardisierter Form dokumentiert werden. So hat Leitung die
Möglichkeit, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und in ihr frag-
würdig erscheinenden Fällen nachzuhaken („Vetorecht der Leitung“).
Auch ist diese Dokumentation in solchen Fällen, die justitiabel wer-
den, unerlässlich, da sie für Außenstehende transparent macht, dass
im betreffenden Einzelfall nach „den Regeln der Kunst“ gearbeitet
wurde.

2.3.4 Teams und Kultur

Damit Teams in den Sozialen Diensten ihren anspruchsvollen Auf-
gaben gerecht werden können, ist eine angemessene Kultur in den
Teams – also eine Kultur, die den Umgang mit vieldeutigen und kom-
plexen Problemen fördert – erforderlich. Zentrales Qualitätskriterium
einer solchen Kultur ist eine Kommunikationsform, die die Umset-
zung einer differenzierten und vielfältigen Ideologie fördert, die also
beispielsweise verschiedene Perspektiven auf einen Fall zulässt, um
diesem in der Umsetzung evtl. einzuleitender Hilfen gerecht werden
und damit Hilfen gelingend gestalten zu können. Dies setzt die Kul-
tivierung eines Arbeitsstils in einem Team voraus, in dem sich Per-
sonen ihrer Anerkennung sicher sein können, da sich Sympathie
bzw. Antipathie sowie Kooperation bzw. Konkurrenz auf das Maß an
Konsens bzw. Dissens in der Beratung von Einzelfällen auswirken.
So kann Sympathie und Kooperation zwischen den Beteiligten zur
Unterdrückung von Dissens führen, mit der Folge, dass das zur In-
terpretation und Entscheidung anstehende Problem nicht mehr aus
unterschiedlichen Perspektiven betrachtet wird, während Konkur-
renz zu wachsender Antipathie führen kann, so dass durch die auf-
tretenden Konflikte die Chancen für die Wissensvariation sinken
(vgl. KLATETZKI 1998, S. 68f). Das Schaffen und Aufrechterhalten
einer solchen Atmosphäre von Dissens, Sympathie und Kooperati-
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on ist eine dauerhafte, von Teammitgliedern und Leitung zu bewerk-
stelligende Aufgabe. Entsprechend sind begleitende Teamsuper-
vision, der Aufbau von Konfliktregelungsmechanismen, ein Mindest-
maß an Fehlerfreundlichkeit sowie die gemeinsame Teilnahme an
Fortbildungen zentrale Qualitätsmerkmale von Teamarbeit in den
Sozialen Diensten.

2.3.5 Teams und Leitung

Für die Gewährleistung der Umsetzung der eben beschriebenen
Rahmenbedingungen von Teams ist Leitung verantwortlich, gelin-
gende Teamarbeit ist immer auch auf die Unterstützung durch Lei-
tung angewiesen. Was genau die Kompetenzen und Pflichten von
Leitung (sowie die Kompetenzen und Pflichten der Teams) sind,
bedarf einer gemeinsamen Verständigung – und Fixierung im oben
erwähnten „Teamvertrag“.

Zu den allgemeinen Aufgaben von Leitung gehört in diesem Zu-
sammenhang die Strukturierung des Handelns der Teams auf drei
Ebenen: 

• Auf der sachlichen Ebene ist es eine zentrale Aufgabe von Lei-
tung, aus allgemeinen fachlichen Maximen und Konzepten ei-
nen inhaltlichen Rahmen für die eigene Organisations- und
Handlungsstruktur abzuleiten, der dann wiederum von den
Teams konkret gefüllt wird,

• bezüglich der zeitlichen Dimension ist es Aufgabe der Leitung,
den Zeitrahmen für unterschiedliche Entwicklungsphasen
einzelfallübergreifender Projekte (Planung – Implementation –
Stabilisierung) realistisch und verbindlich anzusetzen und

• hinsichtlich der sozialen Dimension hat Leitung mit auf eine ge-
eignete „Gruppenkonfiguration“ hinzuwirken, die die Bearbeitung
der Aufgaben der Teams am ehesten gewährleistet  (vgl.
KLATETZKI 2000).

Zudem ist es Aufgabe von Leitung, die vereinbarten Qualitäts-
standards von Teamarbeit im Hinblick auf den Personalbedarf in
den Sozialen Diensten zu „übersetzen“ und in Personal-
entwicklungs- und -bemessungsprozesse einzubeziehen.

Zwecks Förderung der Teamarbeit kann Leitung auf mindestens drei
Unterstützungssysteme zurückgreifen:

• Über ein Fortbildungssystem, das es Fachkräften ermöglicht,
sich die notwendigen Kompetenzen zur Bearbeitung der sich
ständig weiterentwickelnden Anforderungen anzueignen, kön-
nen diese aktuelle Qualitätsstandards in ihrer alltäglichen Arbeit
verwirklichen.

• Mittels eines systematischen Mitteilungssystems, durch das
Fachkräfte gebündelt und zielgerichtet über die eher überregio-
nalen und übergreifenden Erfahrungen und Kenntnisse der
Leitungskräfte zeitnah informiert werden, wird eine optimale Nut-
zung institutionellen Wissens ermöglicht.

• Und über die adäquate Ausstattung mit materiellen Ressourcen
wie Räumlichkeiten, technische Ausstattung, Personal u.a. wer-
den Fachkräfte darin unterstützt, ihre Arbeit effektiv und fachli-
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chen Anforderungen gemäß leisten zu können (vgl. KLATETZKI
2000).

Die nachfolgende Abbildung faßt die in diesem Abschnitt vorgestell-
ten Qualitätsmerkmale von Teamarbeit abschließend zusammen
(vgl. Abbildung 6).

Qualitätsmerkmale von Teams in den Sozialen Diensten
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Abbildung 6: Qualitätsmerkmale von Teams in den Sozialen Diensten
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3. Hilfeplanung

3.1 Hilfeplanung als zentrales fachliches
Steuerungsinstrument in der Einzelfallarbeit

Für den gesamten Leistungsbereich der erzieherischen Hilfen ge-
mäß den §§ 28ff SGB VIII gilt, dass für jede Hilfeleistung im Einzel-
fall ein individueller Rechtsanspruch besteht, der in einem gesetz-
lich geregelten Verfahren gemäß § 36 SGB VIII – der Hilfeplanung -
einzulösen ist. Hilfeplanung ist das zentrale fachliche Steuerungs-
instrument bei der Erbringung von Einzelfallhilfen. 

Als zwei wesentliche Anforderungen der Hilfeplanung im Einzelfall
werden im Gesetz die Beteiligung der Adressaten und das Zusam-
menwirken mehrerer Fachkräfte benannt (vgl. § 36 SGB VIII). Letzt-
genannter Aspekt wurde bereits im vorangegangenen Kapitel erör-
tert, denn zentraler Ort der systematischen Zusammenarbeit von
Fachkräften im Rahmen der Hilfeplanung ist das Team, in dem die
betreffenden Fälle systematisch und regelmäßig beraten werden.
Die Umsetzung von Teamarbeit im oben beschriebenen Sinne trägt
demnach entscheidend zur fachgerechten Einlösung des Rechts-
anspruchs auf erzieherische Hilfen bei. Erstgenannter Aspekt, also
die Beteiligung der Kinder, Jugendlichen und Familien, ist die zen-
trale Bestimmung für die kooperative Gestaltung pädagogischer
Prozesse, durch den in besonderer Weise der Perspektivenwechsel
der Jugendhilfe im Kinder- und Jugendhilfegesetz zum Ausdruck
gebracht wird. Adressaten sind als Ko-Produzenten im Hilfeprozess
ernst zu nehmen, sie tragen maßgeblich zum Gelingen bzw. Nicht-
gelingen einer Hilfe bei, so dass nur durch ein Miteinander von
Fachkräften und Adressaten Hilfen effizient gestaltet werden kön-
nen. Der Gesetzgeber trägt mit dieser Regelung der Erkenntnis
Rechnung, dass eine gelingende Jugendhilfe ihre Leistungen an
den unterschiedlichen Lebenslagen der Familien und deren Inter-
essen, Wünschen und Bedürfnissen orientieren, also an deren Kon-
strukte anschlussfähig sein muss, da diese nicht durch bestimmte
Vorgehensweisen zu vorhersehbaren Verhaltensweisen motiviert
werden können, sondern zuallererst in der Hilfe einen Nutzen für
ihre Situation erkennen können müssen. Umgekehrt führt ein ho-
hes Maß an Problemdefinitionsmacht seitens des Jugendamtes
bzw. anderer Institutionen zu einer Abwehrhaltung der Adressaten,
die ihre Energien dann stärker in den Kampf um die Definition des
Problems als in koproduzierende Aktivitäten investieren.

Zentrales Element von Hilfeplanung ist also die Aushandlung ver-
schiedener Perspektiven, d.h. das Vermitteln und Zusammenfüh-
ren unterschiedlicher Situationsdefinitionen und Handlungsvor-
stellungen, sowie die Bewertung des Hilfeverlaufs aus unterschied-
lichen Blickwinkeln. Eine intensive Auftragsklärung ist außerdem
notwendige Grundlage jeden weiteren Vorgehens, die einzelnen
Hilfeziele und die zu ihrer Erreichung notwendigerweise zu erfül-
lenden Aufgaben müssen gemeinsam erarbeitet und allen Beteilig-
ten transparent sein, von allen getragen und konkret formuliert wer-
den. Ein solcher Verständigungsprozess hat sich an den individuel-
len Potentialen und Ressourcen der Adressaten zu orientieren, um
Eigenkräfte der Kinder, Jugendlichen und Familien zu aktivieren –
und so den lähmenden Blick auf alles, was nicht funktioniert, zu
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überwinden - und die Zusammenarbeit wertschätzend zu gestalten
– eine ganz zentrale Dimension im Rahmen wirkungsvoller Hilfe-
prozesse. Diejenige Hilfe ist also als die richtige zu bezeichnen, die
durch ein angemessenes Verfahren zustande kommt, ein Verfah-
ren, bei dem die konsequente Partizipation der Adressaten – als
Experten ihrer Lebenswelt - gleichberechtigt neben der Frage nach
möglichen Indikationen durch die Fachkräfte – als Experten der dis-
tanzierten fachlichen Einschätzung der Situation – steht (vgl.
MERCHEL 1998c, S. 43ff, MERCHEL/SCHONE 1998, S. 233,
SCHRAPPER 1994, S. 64ff). 

Die Umsetzung von Hilfeplanung gemäß § 36 SGB VIII enthält weit-
gehende Herausforderungen einerseits hinsichtlich der Grund-
haltung von Fachkräften gegenüber den Leistungsadressaten und
andererseits hinsichtlich der Gestaltung des klimatischen und orga-
nisatorischen Kontexts, in dem die Interaktionen mit den Kindern,
Jugendlichen und Familien stattfinden. Die Jugendämter stehen
diesbezüglich in der Verpflichtung,

• den Entscheidungsprozess über die angemessene Hilfe und den
Hilfeprozess für alle Beteiligten transparent werden zu lassen,

• die Personensorgeberechtigten sowie die Kinder und Jugendli-
chen in umfassender Weise beraten und aufzuklären,

• die aktive Wahrnehmung der Mitwirkungs- und Beteiligungs-
rechte der Adressaten und Adressatinnen zu fördern und

• erzieherische Hilfen als einen fachlichen, zielbezogenen Pro-
zess zu gestalten (vgl. MERCHEL 1994, S. 49ff).

Gemäß der zentralen Bedeutung von Hilfeplanung für die Qualität
in der Einzelfallarbeit wurden mit den Jugendämtern in Rheinland-
Pfalz Qual i tätsmerkmale von Hi l feplanung erarbeitet und
schrittweise realisiert. Diese Qualitätsmerkmale werden im nach-
folgenden Abschnitt vorgestellt.

3.2 Qualitätsmerkmale von Hilfeplanung

3.2.1 Beratung der Adressaten im Vorfeld
erzieherischer Hilfen

Im Vorfeld einer erzieherischen Hilfe werden die Adressaten über
ihre gesetzlichen Rechte und Pflichten sowie über unterschiedliche
Hilfeangebote informiert. Dazu stellt das Jugendamt für die entspre-
chenden Personenkreise geeignete Materialien – bspw. Broschü-
ren zu verschiedenen Hilfeangeboten - zur Verfügung.

3.2.2 Fallanamnese

Bevor ein Fall im Team des Jugendamtes beraten wird, führt die
fallzuständige Fachkraft des Jugendamtes (Erst)gespräche mit den
betreffenden Adressaten bzw. relevanten Akteuren im Umfeld durch.
In diesem Rahmen wird eine Anamnese des Falls geleistet - bishe-
rige Lösungsversuche der Familie bzw. einzelner Mitglieder,
Problembeschreibung aus unterschiedlichen Perspektiven, vorhan-
dene Ressourcen u.v.m. - , die während des sich anschließenden

Ressourcen-
orientierung,
Aktivierung der
Adressaten und
Adressatinnen

Umsetzung der
Hilfeplanung
stellt zahlreiche
Anforderungen
an Fachkräfte

Aufklärung über
Rechte und
Hilfeangebote

Systematische
Informations-
sammlung und
Dokumentation

K
ap

it
el

 3



 ism
35

Hilfeprozesses kontinuierlich fortgeführt wird. Die Anamnese erfolgt
in struktur ierter Form, bspw. mit  Hi l fe vereinheit l ichter
Gesprächsleitfäden. Die Ergebnisse sind Grundlage der Fallvor-
stellung und –beratung im Team des Jugendamtes.

3.2.3 Kollegiale Beratung im Team des Jugendamts

Die kollegiale Beratung im Team der Sozialen Dienste des Jugend-
amtes zielt auf die Qualifizierung des Hilfeprozesses und des
Entscheidungsprozesses. Zeichnet sich ein längerfristiger Hilfe-
bedarf ab, erfolgt zeitnah eine kollegiale Fallberatung im Team des
Jugendamtes. Die Betroffenen werden über dieses jugendamts-
interne Verfahren informiert. Die kollegiale Beratung ist Bestandteil
sozialpädagogischer Diagnosen im Hilfeplanverfahren. Im Rahmen
einer kollegialen Beratung werden neben den Schwierigkeiten von
Adressaten auch deren Ressourcen, an denen im Rahmen von Hil-
feprozessen angeknüpft werden kann, thematisiert (vgl. Kapitel 2).

Die Fallvorstellung im Team wird in schriftlicher Form mit Hilfe ei-
nes standardisierten Vorstellungsrasters durch die zuständige
Fachkraft vorbereitet und vor dem Beratungstermin verteilt.
Leitfragen dieses Fallvorstellungsrasters können auch für die
Strukturierung der Anamnese genutzt werden. Die Fallskizze ent-
hält alle Informationen, die für die Fallbesprechung notwendig sind.
Das Ergebnis der Beratung wird wiederum in dem Fallvorstellungs-
raster festgehalten (ein Beispiel eines solchen Fallvorstellungs-
rasters befindet sich im Anhang, vgl. Anhang 1).

Für die kollegiale Fallberatung im Team stehen mindestens 30 Mi-
nuten zur Verfügung. Die Beratung erfolgt methodisch strukturiert
(vgl. Kapitel 2). Die kollegiale Beratung erfolgt regelmäßig, und zwar
immer dann, wenn die Fachkraft Beratungsbedarf anmeldet, wenn
sich gravierende Änderungen im Hilfeverlauf abzeichnen bzw. ein-
getreten sind und bei Beginn der Hilfe sowie bei Abschluss der Hil-
fe zur Bewertung/Auswertung des Hilfeverlaufs. 

Die Ergebnisse der kollegialen Beratung bieten Orientierung für die
weitere Arbeit mit der Familie. Vor diesem Hintergrund erarbeiten
die Fachkraft des Jugendamtes und die Adressaten eine konkrete
Arbeitsgrundlage für den weiteren Hilfeprozess. Die Absprachen
zwischen den Adressaten und der Fachkraft des Sozialen Dienstes
im Jugendamt sind Grundlage für die Bewilligung der Hilfe.

3.2.4  Kooperation der hilfeentscheidenden und der
hilfedurchführenden Instanz

Für die Auswahl der hilfedurchführenden Instanz/der freien Träger
sind insbesondere regionale Nähe der Anbieter (Sozialraumbezug),
inhaltliche Konzepte (Zielgruppe, Flexibilität...) und Profil der Trä-
ger/Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Zusatzausbildungen...) ent-
scheidend. Die Begründung der jeweiligen Entscheidung im Einzel-
fall wird allen Beteiligten transparent gemacht. Grundlage einer ziel-
gerichteten Auswahl von Einrichtungen sind die Konzepte und
Leistungsbeschreibungen der Anbieter.  Diese Leistungs-
beschreibungen werden von den Einrichtungen in der Region ein-
heitlich gegliedert, auf die Inhalte wird sich gemeinsam zwischen
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öffentlichen und freien Trägern verständigt.

Die Beteiligung der freien Träger/hilfedurchführenden Instanzen
durch den sozialen Dienst des öffent l ichen Trägers (hi l fe-
entscheidende Instanz) erfolgt frühzeitig – d.h. zu einem Zeitpunkt,
zu dem die gemeinsame Ausgestaltung des Hilfesettings ansteht.
Informationen zum vorangegangenen Fallverlauf werden vom Ju-
gendamt in strukturierter Form an den freien Träger/die hilfedurch-
führende Instanz weitergegeben. Konkrete Ziele und Inhalte einer
Hilfemaßnahme werden gemeinsam mit freien Trägern und Adres-
saten im ersten Hilfeplangespräch erarbeitet.

Die Federführung sowie die Gesamtverantwortung des Hilfe-
planungsprozesses hat der öffent l iche Träger/die hi l fe-
entscheidende Instanz. Hierzu gehören die Planung, die Steuerung
und das fachliche Controlling des Hilfeplanungsprozesses.

3.2.5 Hilfeplangespräche

Die Hilfeplangespräche dienen der Klärung des Auftrags einer Hilfe-
maßnahme insgesamt, der Rollenklärung der verschiedenen Betei-
ligten, einer konkreten und realistischen Zielerarbeitung und –
formulierung, der Entwicklung entsprechender zeitlicher Perspekti-
ven sowie der Zwischenreflexion des Hilfeprozesses aus unter-
schiedlichen Perspektiven. Die Hilfeplangespräche sind zentrales
Element im Rahmen der fachlichen Steuerung von Einzelfallhilfen.

Die Hilfeplangespräche werden in Anlehnung an den Prozessverlauf
terminiert. Zwei Termine pro Jahr sind mindestens anzusetzen. Das
erste Hilfeplangespräch findet zeitnah zur Einleitung erzieherischer
Hilfen statt.

Das letzte Hilfeplangespräch dient der abschließenden Reflexion
des Hilfeverlaufs aus unterschiedlichen Perspektiven sowie der ge-
meinsamen Gestaltung des Abschlusses der Hilfe. Über den Ein-
satz von Evaluationsinstrumenten kann dieses auch zur Quelle für
Jugendhilfeplanungs- und Qualitätsentwicklungsprozesse werden.

Die zuständige Fachkraft im Jugendamt ist für die Einladung zu den
Hilfeplangesprächen sowie die Regelung der Moderation verant-
wortlich. Der Termin des jeweils nächsten Hilfeplangesprächs wird
im Rahmen des aktuellen Hilfeplangesprächs vereinbart. Sofern vor
diesem Termin der Bedarf eines weiteren Hilfeplangesprächs von
einem der Beteiligten gesehen wird – bspw. aufgrund von Verände-
rungen im Hilfeverlauf -, wird ein neuer Termin verabredet. Hier kön-
nen dann auch Fachkräfte freier Träger Initiatoren sein.

Die Auswahl des Ortes zur Durchführung des Hilfeplangesprächs
orientiert sich an fachlichen Gesichtspunkten (vertraute Umgebung,
neutraler Ort...). An den Hilfeplangesprächen werden nur die direkt
beteiligten Institutionen bzw. Personen eingebunden: Adressaten,
zuständige Fachkräfte des öffentlichen Trägers sowie der hilfe-
durchführenden Instanz(en). Andere als relevant erachtete Perso-
nen sind nur in begründeten Ausnahmen zu den Hilfeplan-
gesprächen hinzuzuziehen, wobei die Maxime bei der Zusammen-
setzung immer
1.) die Bedürfnisse des Kindes/Jugendl ichen und
2.) das Bestreben, die Runde mögl ichst klein zu
        halten,
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sind. So wird sichergestellt, dass Adressaten ihre Perspektive
möglichst ungehindert formulieren können und Dialoge zwischen
den Beteiligten möglich sind.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter öffentlicher und freier Träger
stellen über entsprechende Methoden der Gesprächsführung/Mo-
deration sicher, dass bei Hilfeplangesprächen angemessene For-
men der Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Eltern reali-
siert werden.

Innerhalb des Jugendamts wird auf personelle Kontinuität während
des Hilfeprozesses geachtet (Vermeidung von Zuständigkeits-
wechseln). In besonderen Fällen können zwei Fachkräfte aus dem
Jugendamt an Hilfeplangesprächen teilnehmen, um den Hilfe- und
Entscheidungsprozess qualifiziert durchführen zu können.

Für die Durchführung von Hilfeplangesprächen inklusive ihrer Vor-
und Nachbereitung werden 4-6 Stunden pro Fachkraft eingeplant.

Es ist Aufgabe der hilfedurchführenden Institution, das Hilfeplan-
gespräch mit den Kindern, Jugendlichen und Eltern vorzubereiten.
Gegenstand dieser Vorbereitung ist die Auswertung des bisheri-
gen Verlaufs der Hilfe (z.B. welche Ziele erreicht wurden) sowie die
zentralen Fragestellungen, die im Rahmen des Hilfeplangesprächs
bearbeitet werden sollen.

In der Regel verfasst die hilfedurchführende Instanz zur Vorberei-
tung des Hilfeplangesprächs außerdem eine Dokumentation zum
Stand des Hilfeprozesses – Grundlage dieser Dokumentation ist
ein einheitliches Raster bzw. einheitliche Leitfragen -, in die die
Ergebnisse des Vorbereitungsgesprächs mit den Adressaten ein-
fließen. Diese Dokumentation ist nicht länger als zwei Seiten und
dient der Strukturierung des Hilfeplangesprächs. Es wird der beim
Jugendamt zuständigen Fachkraft rechtzeitig vorab zugesandt.

3.2.6 Hilfeplandokument

Die Ergebnisse der Hilfeplangespräche werden in einem Hilfeplan
dokumentiert. Der Hilfeplan enthält alle wesentlichen Informatio-
nen, die rechtlich und fachlich für die Durchführung der Hilfe not-
wendig sind. Für die Erstellung eines solchen Hilfeplans existiert
ein einheitliches Dokument im Jugendamt, das idealerweise in Ab-
stimmung mit freien Trägern erarbeitet wurde. Der Hilfeplan um-
fasst Angaben zur Problembeschreibung und zu Ressourcen, zu
erbringenden Leistungen sowie zu Vereinbarungen über Ziele und
zeitliche Perspektiven. Unterschiedliche Perspektiven der Beteilig-
ten sowie konkrete Absprachen über Aufgaben und Arbeitsschritte
werden nachvollziehbar dokumentiert. Das Hilfeplandokument dient
der vertraglichen Absicherung wechselseitiger Erwartungen und ist
Arbeitsgrundlage für den weiteren Hilfeprozess (das im Rahmen
der Modellprojekte in rheinland-pfälzischen Jugendämtern entwi-
ckelte Hilfeplandokument befindet sich im Anhang, vgl. Anhang 2).

Der Hilfeplan wird von der fallzuständigen Fachkraft im Jugendamt
verfasst. Er wird allen Beteiligten innerhalb von drei Wochen nach
dem Hilfeplangespräch zugesandt. Mit der Unterschrift aller Betei-
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ligten ist er anerkannte Arbeitsgrundlage für den weiteren Hilfe-
prozess, die Unterschrift aller Beteiligten unter dem Hilfeplan ist
Gegenstand des pädagogischen Prozesses. So haben Adressaten
sowie hilfedurchführende Instanzen auch die Möglichkeit, evtl. Miss-
verständnisse direkt aufzuklären und den weiteren Hilfeprozess
optimal zu gestalten.

3.2.7 Hilfeplanung und Jugendhilfeplanung

Die Auswertung von Hilfeverläufen stellt für die Jugendhilfeplanung
eine zentrale Grundlage für die bedarfsorientierte Weiterentwick-
lung der Angebotsstruktur dar. Deshalb werden im Rahmen von
Hilfeplanungsprozessen geeignete Instrumente eingesetzt und die
so gewonnenen Ergebnisse im Rahmen einer systematischen Koo-
peration zwischen Planungs-, Leitungs- und Fachkräften öffentli-
cher und freier Träger ausgewertet (vgl. Kapitel 4). Denkbar sind in
diesem Zusammenhang beispielsweise Fragebögen, die im Rah-
men des abschließenden Hilfeplangesprächs eingesetzt werden,
um die Perspektiven der unterschiedlichen am Hilfegeschehen Be-
teiligten auf die zu beendende Hilfe systematisch einzuholen.

4. Jugendhilfeplanung1

4.1 Jugendhilfeplanung als zentrales fachliches
einzelfallübergreifendes Steuerungsinstrument

Die Kinder- und Jugendhilfe sieht sich zunehmend steigenden An-
forderungen gegenüber. Gesellschaftliche Entwicklungen führen zu
veränderten Rahmenbedingungen familiären Zusammenlebens und
neuen Entwicklungsaufgaben für Kinder und Jugendliche. Gesell-
schaftliche Missstände, beispielsweise (Jugend-) Arbeitslosigkeit
oder Armut, wirken sich unmittelbar auf die Lebensqualität von Fa-
milien, Kindern und Jugendlichen aus. Im Zuge solcher Prozesse
steht die Kinder- und Jugendhilfe vor der Herausforderung, dem
damit korrespondierenden, sich verändernden und zunehmenden
Bedarf nach unterstützenden Angeboten bedarfsgerecht Rechnung
zu tragen. 

Jugendhilfeplanung als fachliches Steuerungsinstrument kann
hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten. Sie ist das Instrument
zur Umsetzung des offensiven, vorbeugenden und lebenswelt-
orientierten Ansatzes der Kinder- und Jugendhilfe. Die gesetzlichen
Vorgaben zur Jugendhilfeplanung im Kinder- und Jugendhilfegesetz
stecken den Rahmen planerischer Aufgaben ab. Mindeststandards
und allgemeine Zielvorgaben werden formuliert. Darüber hinaus
bleiben Handlungsspielräume offen, die es ermöglichen, den
Planungsprozess regionalen Gegebenheiten anzupassen.

Diese Spielräume zu gestalten ist eine anspruchsvolle Aufgabe für
öffentliche und freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Denn zur
Weiterentwicklung erzieherischer Hilfen gibt es keine einfachen
Modelle, keine eindeutigen Daten, die erhoben werden, um sie dann
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1 Zu den Ausführungen in diesem Kapitel vgl. auch BÜRGER 1999, GLÄSS/HERR-
MANN 1994, JORDAN/SCHONE 1998, S. 57ff, HERRMANN 1995, S. 143ff, HERR-
MANN 1998, MERCHEL 1998b, S. 419ff, NIKLES 1995, SCHONE 1998, S. 121ff.

K
ap

it
el

 4



 ism
39

Schritt für Schritt umzusetzen. Es geht vielmehr um einen komple-
xen Zusammenhang von Problemursachen, Lebenswelt, Biogra-
phie, institutionellen Strukturen, administrativen und rechtlichen
Vorgaben und professionel len Handlungsmustern, zu dem
(fach)politische und fiskalische Interessen und Werte hinzukom-
men, wenn es um kostenrelevante Entscheidungen geht. Ein kon-
kret quantifizierbarer Bedarf nach erzieherischen Hilfen kann nicht
formuliert werden. Und eine Auflösung dieser Zusammenhänge und
Einflussgrößen in einfache Technologien führt zu einem einseitigen
Rationalisierungsprozess, der der Komplexität dieses Bedingungs-
gefüges nicht gerecht wird und somit zu – mitunter kostenintensi-
ven - Nebenwirkungen führt, die dann aber nicht unbedingt als sol-
che erkannt und angegangen werden können. 

Um Jugendhilfeplanung in den Jugendamtsbezirken von Rheinland-
Pfalz so auszugestalten, dass sie ihrem Anspruch – der bedarfsge-
rechten Weiterentwicklung erzieherischer Hilfen – gerecht werden
kann, wurden Qualitätsmerkmale zur Gestaltung von Planungs-
prozessen im Bereich der Hilfen zur Erziehung entwickelt. Diese
werden nachfolgend vorgestellt.

4.2  Qualitätsmerkmale von Jugendhilfeplanung

4.2.1 Jugendhilfeplanung als kontinuierlicher,
fachlicher und politischer Aushandlungsprozess

Im Unterschied zu Planungstätigkeiten in anderen Bereichen der
öffentlichen Verwaltung ist Jugendhilfeplanung nicht per technokra-
tischem Ansatz zu realisieren. Im Rahmen der Kinder- und Jugend-
hilfe existieren weder eindeutige Ursache-Wirkungs-Zusammen-
hänge, noch gibt es eindeutige Lösungen zur Erfüllung der gesetz-
lichen Aufträge. Einzelne Jugendhilfeziele und Angebotsstrukturen
sind außerdem durch äußere Bedingungen wie Gesetze, Vorschrif-
ten und Richtlinien nicht eindeutig determiniert, so dass ihre Struk-
turen und Prozesse prinzipiell entscheidbar sind. Der Intention des
Gesetzgebers entsprechend werden solche Entscheidungen fach-
lich und politisch getroffen. Die Jugendhilfeplanung ist in diesem
Prozess der Konkretisierung inhaltlicher Ziele und ihrer Umsetzung
vor Ort unverzichtbares Instrument, mit dessen Hilfe Maßnahmen
der Kinder- und Jugendhilfe transparent, öffentlich und veränder-
bar werden. 

Hinsichtlich des Planungsprozesses werden mehrere Ebenen un-
terschieden: Als fachliche Aufgabe trägt Jugendhilfeplanung zur Be-
förderung von Professionalität Sozialer Arbeit im Bereich der Kin-
der- und Jugendhilfe bei, d.h. sie bietet einen Rahmen dafür, dass
Fachkräfte und Institutionen ihr eigenes Handeln systematisch re-
flektieren und ihr professionelles Handeln an gemeinsam erarbei-
teten Qualitätsmaßstäben ausrichten. Darüber hinaus hat Jugend
hilfeplanung aber auch eine fach- und sozialpolitische Wirkungs-
absicht: Als fachpolitische Aufgabe trägt Jugendhilfeplanung dazu
bei, Aufmerksamkeitsstrukturen, Ressourcen und öffentliche
Sensibilitäten auf die komplexen Aufgaben der Kinder- und Jugend-
hilfe zu richten. Als Prozess kommunaler Willensbildung schließlich
schafft sie Transparenz für politische Entscheidungen und ihre Kon-
sequenzen.
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Dem Gegenstand der Kinder- und Jugendhilfe entsprechend wer-
den sämtliche sie betreffende Entscheidungen diskursiv ausgehan-
delt. Jugendhilfeplanung wird dementsprechend als kontinuierlicher
Aushandlungsprozess angelegt, an dem Fachkräfte verschiedener
Träger der Kinder- und Jugendhilfe, Mitglieder politischer Parteien
und Adressaten von Jugendhilfeangeboten angemessen beteiligt
werden (zur Organisation von Planungsprozessen vgl. 4.2.6).

Ziel von Jugendhilfeplanung ist die fachliche Steuerung der Kinder-
und Jugendhilfe vor Ort, also der zielgerichtete Einsatz fachlicher
und finanzieller Ressourcen. Ziele, Aufgaben, Mittel und Anforde-
rungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sind keine raum-
und zeitunabhängigen, objektiven Vorgaben. Aufgrund der Komple-
xität des Planungsgegenstandes, der raschen gesellschaftlichen
Entwicklungen sowie der ständigen Anpassung gesetzlicher Grund-
lagen an solche Veränderungen wird Jugendhilfeplanung als Dauer-
aufgabe realisiert. Im Rahmen des Planungsprozesses wird immer
wieder aufs neue bestimmt, ob die vorhandenen Angebote bedarfs-
gerecht ausgestaltet sind und fachlichen Standards entsprechen,
d.h. Evaluation und Fortschreibung sind immanente Bestandteile
des Planungsprozesses (vgl. auch HEUCHEL/SCHRAPPER 1999,
S. 95ff).

4.2.2 Jugendhilfeplanung als Prozess der Partizipation
von Adressaten 

In den Prozess der Jugendhilfeplanung werden die Bedürfnisse von
Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe einbezogen, um sich einer
bedarfsgerechten Ausgestaltung des Kinder- und Jugendhilfean-
gebotes so weit als möglich anzunähern. Dadurch wird die Akzep-
tanz der Planungsergebnisse erhöht, was im Bereich der Kinder-
und Jugendhilfe deshalb von großer Bedeutung ist, weil die Wirk-
samkeit personenbezogener sozialer Dienstleistungen entschei-
dend von der Mitwirkungsbereitschaft ihrer Adressaten abhängt.
Zudem wird so die Qualität von Angeboten gesteigert, weil Erklä-
rungs- und Definitionsmuster professioneller Fachkräfte und politi-
scher Entscheidungsträger im Hinblick auf Bedürfnisse, Ängste und
Probleme von „Entscheidungsbetroffenen“ blinde Flecken aufwei-
sen, die einer Ergänzung und Korrektur durch deren lebens-
weltliches Wissen bedürfen. Zwecks Realisierung der Beteiligung
von Adressaten werden unterschiedliche Formen realisiert –
beispielsweise schriftliche Befragungen von Adressaten erzieheri-
scher Hilfen (ein möglicher Fragebogen befindet sich im Anhang
dieses Berichts, vgl. Anhang 5) oder die Durchführung von Work-
shops mit Kindern, Jugendlichen und Eltern, die in Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe betreut werden bzw. von diesen be-
gleitet werden (vgl. auch STORK 1995, S. 62ff, S. 91ff, KRIENER
2001, S. 128ff).
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4.2.3 Jugendhilfeplanung als Prozess der Beteiligung
von Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe

Das umfassende sozialräumliche und fachliche Wissens der Fach-
kräfte in der Kinder- und Jugendhilfe innerhalb des Jugendamtes
sowie bei freien Trägern im Planungsgebiet wird systematisch in
den Planungsprozess einbezogen. Diese Verknüpfung von Praxis-
und Planungskompetenzen, von sozialpädagogischen Problem-
und Ressourcenkenntnissen und planerisch-politischen Problem-
lösungsstrategien, dient der Gestaltung eines gelingenden,
umsetzungsorientierten Planungsprozesses, der in der Praxis be-
ginnt und endet, wobei Phasen der Planung und der Umsetzung
nicht strikt voneinander zu trennen sind, sondern eine Durchdrin-
gung von Analyse und Veränderung im Prozess der Dauer-
evaluation stattfindet.

Zwecks Realisierung der Beteiligung der Fachkräfte wird im Zuge
der Umsetzung von Untersuchungsschri t ten während des
Planungsprozesses auf Praktikabilität und Nützlichkeit der zum Ein-
satz kommenden Instrumente besonderen Wert gelegt.

4.2.4 Jugendhilfeplanung als Instrument der
Organisationsentwicklung

Organisation und Inhalte der Arbeit stehen in einem engem, unauf-
lösbarem Wechselverhältnis,  so dass fachl iche Weiterent-
wicklungen immer auch einer Weiterentwicklung der Organisations-
strukturen bedürfen. Im Rahmen der Jugendhilfeplanung werden
die administrativen Rahmenbedingungen sowie die Handlungs-
vollzüge sozialpädagogischer Tätigkeiten, die als Elemente von
Struktur- und Prozessqualität Einfluss auf die Qualität der Ergeb-
nisse sozialpädagogischer Arbeit haben, mit thematisiert. Die Opti-
mierung und Qualifizierung von Strukturen und Abläufen, also die
Organisationsentwicklung unter fachlichen Gesichtspunkten, ist
kontinuierliche Aufgabe im Rahmen von Planungsprozessen. Im
Zuge der Realisierung von Analysen werden auch solche qualitäts-
beeinflussenden Faktoren in den Blick genommen, hinterfragt und
weiterentwickelt.

Die Umsetzung innovativer Arbeits- und Organisationsstrukturen
kann nur unter Einbeziehung des Wissens der Fachkräfte in den
einzelnen Diensten sowie mit deren Motivation, sich aktiv an der
Umsetzung innovativer Strukturen zu beteiligen, gelingen. Jede
Neu- oder Umorganisation ist angewiesen auf die motivierte Mitar-
beit derjenigen, die den Arbeitsalltag innerhalb neuer Strukturen
ausgestalten sollen, d.h. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die
zentrale Ressource für das Gelingen einer lebensweltnahen und
fachlichen Kompetenz ermöglichenden Hilfestruktur. Auch im Zuge
der Umsetzung dieser Aufgabe werden deshalb Fachkräfte – in die-
sem Fall Fachkräfte des Jugendamtes – systematisch beteiligt. An
Beteiligungsmöglichkeiten exemplarisch zu nennen sind bspw. die
Durchführung schriftlicher Befragungen zu ausgewählten Aspekten
der Arbeitsorganisation oder die gemeinsame Bewertung der im
Zuge von Zeitbudgetanalysen gewonnenen Daten (ein Zeitbudget-
analyseraster für den ASD befindet sich im Anhang dieses Berichts,
vgl. Anhang 6).
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4.2.5 Jugendhilfeplanung als Instrument der
Qualitätsentwicklung

Jugendhilfeplanung dient der Umsetzung fachlicher Standards. Dis-
kussionen über Qualität Sozialer Arbeit sowie zu Möglichkeiten der
Qualitätsüberprüfung und -sicherung sind integraler Bestandteil von
Planungsprozessen. Diese werden sowohl innerhalb einzelner In-
stitutionen als auch zwischen Fachkräften verschiedener kooperie-
render Institutionen geführt. Fragen nach Möglichkeiten der Abbil-
dung und Sicherung von Qualität werden dabei dem spezifischen
Gegenstand der Kinder- und Jugendhilfe – personenbezogenen so-
zialen Dienstleistungen – angemessen bearbeitet. Eine offensive
Bearbeitung der Frage nach der Qualität Sozialer Arbeit, also die
Entwicklung konkreter, handhabbarer Konzepte, steht dabei im Vor-
dergrund.

Sofern innerhalb einer Kommune Neue Steuerungsmodelle umge-
setzt werden (sollen), trägt Jugendhilfeplanung dazu bei, im Pro-
zess der Verwaltungs-modernisierung fachlichen Deutungs- und
Handlungsmustern Geltung zu verschaffen. Die im Zuge der Dis-
kussion um Neue Steuerungsmodelle hervorgebrachten Themen,
etwa die Definition von Qualitätsstandards, die Implementation von
Verfahren der Qualitätssicherung oder die stärkere Beachtung von
Adressateninteressen als Legitimationsgrundlage werden so aus
dem fachlichen Kontext der Sozialen Arbeit heraus bearbeitet (vgl.
z.B. MERCHEL/SCHRAPPER 1996, S. 7ff und MERCHEL 1996, S.
145ff.).

4.2.6 Jugendhilfeplanung als Aufgabe von
Fachpersonal in geregelten
Zusammenarbeitsstrukturen

Zur Realisierung von Jugendhilfeplanung werden hauptamtliche
Planungsfachkräfte mit entsprechenden Kompetenzen und zeitli-
chen Ressourcen eingesetzt. Diese koordinieren und moderieren
den Planungsprozess, bündeln das Wissen aus unterschiedlichen
Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, bringen verschiedene
Diskussionsstränge zusammen, erarbeiten Planungsgrundlagen
(sozio-strukturelle Daten, Jugendhilfedaten, Bedürfnisse von Kin-
dern, Jugendlichen und ihren Familien...) und behalten den Gesamt-
planungszusammenhang im Blick. Zudem wirken sie auf eine inten-
sive Kooperation aller Arbeitsfelder innerhalb des Jugendamtes
sowie zwischen Jugendamt und freien Trägern hin, gewährleisten
Informationsflüsse, entwickeln aus der Gesamtschau Hypothesen
für einzelne Arbeitsfelder und geben diese an die Praxis weiter, lei-
ten Erkenntnisse des Planungsprozesses an politische Gremien
weiter und initiieren und begleiten schließlich die Umsetzung von
Ergebnissen.Darüber hinaus sind verlässliche und transparente
Planungsstrukturen unabdingbar. Ziel einer solchen Planungs-
struktur ist es, Orte für eine fachliche Reflexion, für die Auseinan-
dersetzung mit Planungsgegenständen und -ergebnissen, für trä-
ger- und einzelfallübergreifende Abstimmungsprozesse, für die Ent-
wicklung von Qualitätsstandards u.v.m. bereitzustellen und für alle
Beteiligten die Möglichkeit zu bieten, sich darüber zu verständigen
und zu informieren, auf welche Art und Weise mit welchen Ergeb-
nissen verfahren wird. So wird auf ein wirkungsvolles Ineinander-
greifen aller an der Planung Beteiligten hingewirkt.
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Innerhalb des Jugendamtes wird eine jugendamtsinterne Planungs-
gruppe eingerichtet, in der neben der Planungsfachkraft Vertreter-
innen und Vertreter aus den Regionalteams der Sozialen Dienste
sowie Leitung mitwirken. Dort werden Vorlagen der Planungs-
fachkraft – Erhebungsinstrumente, Berichtrohfassungen, Konzept-
entwürfe u.a. - eingehend diskutiert und überarbeitet, was im
Alltagsgeschäft der Regionalteams in der notwendigen Gründlich-
keit nicht geleistet werden könnte. Darüber hinaus sind die
Regionalteams der Sozialen Dienste bzw. das überregionale Team
der Dienste ein wichtiger Ort, um Jugendhilfeplanung als gemein-
same Aufgabe des Jugendamtes zu gestalten und auf der Grundla-
ge der Vorarbeit der jugendamtsinternen Planungsgruppe ausge-
wählte Ergebnisse zu bewerten, Konzepte zu diskutieren und die
Umsetzung von Untersuchungsschritten und von Planungs-
ergebnissen gemeinsam zu leisten.

Zwecks systematischer Zusammenarbeit mit freien Trägern wird
eine bereichsbezogene Arbeitsgemeinschaft gemäß § 78 SGB VIII
eingerichtet. Diese dient der Abstimmung von Angeboten und Kon-
zeptionen zwischen Jugendamt und freien Trägern, d.h. hier wirken
insbesondere Fach- und Leitungskräfte dieser Institutionen mit. Je
nach Größe des Jugendamtsbezirks und je nach dem vereinbarten
Aufgabenspektrum der Planung können im Rahmen solcher Arbeits-
gemeinschaften durchaus themen- oder regionenbezogene Unter-
gruppen gebildet werden, die für einen definierten Zeitraum an ver-
einbarten Themenstel lungen arbeiten und ihre Ergebnisse
wiederum der Gesamt-AG als Diskussionsgrundlage zur Verfügung
stellen.

Zudem wird ein Planungsausschuss – als Unterausschuss des
Jugendhilfeausschusses – eingerichtet. In diesem haben Vertreter
aus Politik, von freien Trägern, der Verwaltung u.a. die Möglichkeit,
Planungsfragen und –ergebnisse ausführl icher als dies im
Jugendhilfeausschuss geleistet werden kann zu bearbeiten. Zudem
sind die bereichsübergreifende Koordination der Planung sowie die
gemeinsame Vorbereitung von Entscheidungsvorlagen Aufgaben
dieses Gremiums.

Abbildung 7 gibt abschließend einen Überblick über die Organisati-
on von Planungsprozessen.
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Abbildung 7: Organisation von Jugendhilfeplanungsprozessen im Bereich der Hilfen zur Erziehung
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5. Resümee
Qualitätsentwicklung in Jugendämtern ist ein weites thematisches Feld: Unterschied-
lichste Arbeitsschritte – zum Beispiel Leitbild-, Personal- oder Konzeptentwicklung,
systematische Fortbildungsplanung u.v.m. – können im Rahmen von Qualitäts-
entwicklungsprozessen realisiert werden, der Fokus der jeweiligen Vorgehensweise
kann dabei breit variieren – es können sich bspw. Strukturen in Jugendämtern bzw.
in Teilbereichen des Jugendamtes ebenso angeschaut werden wie die Zufriedenheit
der Adressaten mit den ihnen angebotenen Leistungen. Wie das komplexe Feld der
Qualitätsentwicklung mit seinen inhaltlichen und organisationsbezogenen Facetten
sowie methodischen Implikationen im Zusammenspiel der unterschiedlichen Akteu-
re – Politik, Verwaltung, Fachkräfte öffentlicher und freier Träger – angegangen wer-
den kann, obliegt deshalb der sinnvollen Abwägung von notwendiger thematischer
Breite, praktischer Nützlichkeit und pragmatischen Möglichkeiten. Die Grundsatz-
frage allerdings, ob die Qualitätsdebatte in der Kinder- und Jugendhilfe überhaupt
geführt werden soll, stellt sich heute nicht mehr. Und in diesem Zusammenhang ist
auch unbestritten, dass dem öffentlichen Jugendhilfeträger eine besondere Verant-
wortung zukommt (vgl. VEREIN FÜR KOMMUNALWISSENSCHAFTEN e.V. 2003).

Im Rahmen der in diesem Bericht vorgestellten Projekte zur Qualitätsentwicklung in
rheinland-pfälzischen Jugendämtern wurde sich auf die Arbeit der Sozialen Dienste
im Jugendamt und hier wiederum auf drei zentrale Schlüsselprozesse konzentriert:
Auf die Gestaltung qualifizierter Teamarbeit, die Weiterentwicklung der Hilfeplanung
sowie die Weiterentwicklung der Jugendhilfeplanung im Bereich der erzieherischen
Hilfen. Ziel der Projekte war die Stärkung der fachlichen Steuerungskompetenz des
öffentlichen Trägers, und zwar sowohl einzelfallbezogen als auch bezogen auf
Infrastrukturentwicklung. Die Fokussierung dieser drei Aspekte beruhte zum einen
auf rheinland-pfälzischen Untersuchungsergebnissen aus dem Jahre 1994, die dar-
auf  verwiesen, dass ein wichtiger Ansatzpunkt zur Steuerung erzieherischer Hilfen
Beratungs- und Entscheidungsprozesse innerhalb von Jugendämtern sind (vgl. HAM-
BURGER, MÜLLER, PORR 1994). Zum anderen wurde dem Jugendamt mit
Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes im Jahre 1991 eine exponierte
Stellung zugeschrieben, indem es durch die Einführung des § 36 SGB VIII die Ver-
antwortung für die Einlösung des Hilfeplanverfahrens in jedem Einzelfall verantwort-
lich wurde - und in diesem Zusammenhang jede erzieherische Hilfe im Einzelfall zu
beraten und zu entscheiden hat - und darüber hinaus aufgrund der Einführung des §
80 SGB VIII die Planungsverantwortung für sämtliche im Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz beschriebenen Leistungen zugewiesen bekam. Damit wurde das Jugendamt
sowohl für die Einlösung des individuellen Rechtsanspruchs auf erzieherische Hil-
fen als auch für die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Infrastruktur insgesamt
verantwortlich.

Qualifizierte Teamarbeit, Hilfeplanung und Jugendhilfeplanung sind demnach drei
zentrale Ansatzpunkte, wenn es um Qualitätsentwicklung in den Sozialen Diensten
von Jugendämtern geht. Teamarbeit ist hinsichtlich der Gestaltung von Einzelfall-
arbeit von zentraler Bedeutung, da es sich im Bereich der Hilfen zur Erziehung um
komplexe Prozesse zwischen einer Vielzahl von Beteiligten mit z.T. differierenden
Interessen handelt. Zudem werden in diesem Bereich in der Regel Entscheidungen
mit weitreichenden Konsequenzen für die betreffenden Kinder, Jugendlichen und
Eltern getroffen – etwa wenn es um die Herausnahme oder die Nicht-Herausnahme
eines Kindes geht. Um den damit verbundenen Anforderungen gerecht zu werden,
sind kontinuierliche und systematische Teamarbeitsformen unerlässlich. Diese stel-
len die Einbindung unterschiedlicher Perspektiven sowie des Fachwissens unter-
schiedlicher Fachkräfte sicher und gewährleisten dadurch am ehesten, dass die Viel-
zahl der im jeweiligen Fall zusammenwirkenden Faktoren berücksichtigt werden und
der Fall vor dem Hintergrund eines breiten Wissensspektrums reflektiert werden
kann. Anders formuliert erhöht Teamarbeit die Wahrscheinlichkeit, dass Hilfen be-
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darfsgerecht und damit effektiv ausgestaltet werden. Einzelfallübergreifend betrach-
tet ist Teamarbeit von ebenso zentraler Bedeutung, da Konzept-, Organisations-
entwicklung oder Jugendhilfeplanung im Bereich der Hilfen zur Erziehung nicht auf
die vielschichtigen Einzelfall- und Sozialraumkenntnisse der Fachkräfte aus den
Sozialen Diensten verzichten kann. Zudem sind es die Fachkräfte, die die im Rah-
men solcher Prozesse getroffenen Vereinbarungen umsetzen – entsprechend min-
dert eine unzureichende Einbindung der Fachkräfte die Chance der Realisierung
von Maßnahmen erheblich. Solche einzelfallübergreifenden, konzeptionellen Tätig-
keiten laufen im Alltagsgeschäft der Sozialen Dienste ständig Gefahr, vernachläs-
sigt zu werden. Denn im Unterschied zur Einzelfallarbeit – die ständigen und unmit-
telbaren Druck ausübt -, sind beim Unterlassen einzelfallübergreifender Arbeiten
keine unmittelbaren Konsequenzen spürbar. Dies bedeutet allerdings keineswegs,
dass der Verzicht auf einzelfallübergreifende Tätigkeiten tatsächlich keine Konse-
quenzen hätte; ganz im Gegenteil wirken nicht geleistete konzeptionelle Arbeiten
auf die Einzelfallarbeit zurück: Fehlen bedarfsgerechte Angebote, bspw. für eine
ganz bestimmte Zielgruppe, muss in jedem Einzelfall, für den ein solches Angebot
notwendig wäre, auf schlechtere Alternativen zurückgegriffen werden. Und weniger
bedarfsgerechte Hilfen bedeuten zugleich weniger erfolgreiche und damit ineffekti-
vere Hilfen. Um sicherzustellen, dass solche einzelfallübergreifenden Tätigkeiten
geleistet werden können, braucht es deshalb erstens einen festen Ort – das Team -
, und zweitens ausreichende zeitliche Ressourcen im Rahmen der Teamsitzungen,
um Einzelfallübergreifendes bearbeiten zu können.

Hilfeplanung ist das zentrale fachliche Steuerungsinstrument im Einzelfall. Als zwei
wesentliche Anforderungen der Hilfeplanung werden im Gesetz die Beteiligung der
Adressaten und das Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte benannt. Letztgenann-
ter Aspekt wird durch die Umsetzung von Teamarbeit gewährleistet, d.h. die Umset-
zung von Teamarbeit trägt entscheidend zur fachgerechten Einlösung des Rechts-
anspruchs auf erzieherische Hilfen bei. Erstgenannter Aspekt, also die Beteiligung
der Kinder, Jugendlichen und Familien, ist die zentrale Bestimmung für die koopera-
tive Gestaltung pädagogischer Prozesse, durch den in besonderer Weise der
Perspektivenwechsel der Jugendhilfe im Kinder- und Jugendhilfegesetz zum Aus-
druck gebracht wird. Adressaten sind als Ko-Produzenten im Hilfeprozess ernst zu
nehmen, sie tragen maßgeblich zum Gelingen bzw. Nichtgelingen einer Hilfe bei, so
dass Hilfen nur durch ein Miteinander von Fachkräften und Adressaten effizient ge-
staltet werden können. Der Gesetzgeber trägt mit dieser Regelung der Erkenntnis
Rechnung, dass eine gelingende Jugendhilfe ihre Leistungen an den unterschiedli-
chen Lebenslagen der Familien und deren Interessen, Wünschen und Bedürfnissen
orientieren, also an deren Konstrukte anschlussfähig sein muss. Denn diese können
nicht durch bestimmte Vorgehensweisen zu vorhersehbaren Verhaltensweisen mo-
tiviert werden, sondern müssen zuallererst in der Hilfe einen Nutzen für ihre Situati-
on erkennen können. Umgekehrt führt ein hohes Maß an Problemdefinitionsmacht
seitens des Jugendamtes bzw. anderer Institutionen zu einer Abwehrhaltung der
Adressaten, die ihre Energien dann stärker in den Kampf um die Definition des Pro-
blems als in koproduzierende Aktivitäten investieren. Zentrales Element von Hilfe-
planung ist demnach die Aushandlung verschiedener Perspektiven, d.h. das Vermit-
teln und Zusammenführen unterschiedlicher Situationsdefinitionen und Handlungs-
vorstellungen, sowie die Bewertung des Hilfeverlaufs aus unterschiedlichen Blick-
winkeln. Ein solcher Verständigungsprozess hat sich an den individuellen Potentia-
len und Ressourcen der Adressaten zu orientieren, um Eigenkräfte der Kinder, Ju-
gendlichen und Familien zu aktivieren – und so den lähmenden Blick auf alles, was
nicht funktioniert, zu überwinden - und die Zusammenarbeit wertschätzend zu ge-
stalten – eine ganz zentrale Dimension im Rahmen wirkungsvoller Hilfeprozesse
(vgl. MERCHEL/SCHONE 1998, S. 233, SCHRAPPER 1994, S. 64ff).

Die Umsetzung qualifizierter Hilfeplanung ist anspruchsvoll und überfordernd
zugleich. Sie setzt geklärte Strukturen, Kompetenzen und Verfahrensregeln im Ju-
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gendamt sowie in der Kooperation zu freien Trägern voraus. Mit Blick auf den bun-
desweiten Stand der Umsetzung der fachlichen und rechtlichen Vorgaben des § 36
SGB VIII kann angenommen werden, dass die zentrale Bedeutung dieses
Steuerungsinstruments in der Praxis erkannt und an der Operationalisierung von
Verfahren, Strukturen und Methoden gearbeitet wird (vgl. UNI KOBLENZ, ISM, ISA,
SPI 2003). Ungeklärt ist vielerorts allerdings noch, welche Konsequenzen aus der
Umsetzung qualifizierter Hilfeplanung für das Aufgabenprofil und die Ressourcen-
ausstattung der Sozialen Dienste gezogen werden müssen und wie Fallverstehen
bzw. „sozialpädagogische Diagnosen“ so ausgestaltet werden können, dass profes-
sionelle Entscheidungsgrundlagen in gleicher Weise wie andere Diagnosemodelle
(bspw. in der Medizin) anerkannt werden. Trotz dieser Handlungsbedarfe zeigt sich,
dass mit der Grundphilosophie und dem Arbeitsinstrument „Hilfeplan“ die Hilfen zur
Erziehung eine Vorreiterrolle für andere Sozialleistungsbereiche einnehmen, die nun
sukzessive auf die Behinderten-, Alten- und Sozialhilfe übertragen werden (vgl.
REISS 2001).

Jugendhilfeplanung schließlich ist das Instrument zur Umsetzung des offensiven,
vorbeugenden und lebensweltorientierten Ansatzes der Kinder- und Jugendhilfe. Die
gesetzlichen Vorgaben zur Jugendhilfeplanung im Kinder- und Jugendhilfegesetz
stecken den Rahmen planerischer Aufgaben ab. Mindeststandards und allgemeine
Zielvorgaben werden formuliert; darüber hinaus bleiben Handlungsspielräume of-
fen, die es ermöglichen, den Planungsprozess regionalen Gegebenheiten anzupas-
sen. Diese Spielräume zu gestalten ist eine anspruchsvolle Aufgabe für öffentliche
(und freie) Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Denn zur Weiterentwicklung erziehe-
rischer Hilfen gibt es keine einfachen Modelle, keine eindeutigen Daten, die erho-
ben werden, um sie dann Schritt für Schritt umzusetzen. Es geht vielmehr um einen
komplexen Zusammenhang von Problemursachen, Lebenswelt, Biographie, institu-
tionellen Strukturen, administrativen und rechtlichen Vorgaben und professionellen
Handlungsmustern, zu dem (fach)politische und fiskalische Interessen und Werte
hinzukommen, wenn es um kostenrelevante Entscheidungen geht. Ein konkret
quantifizierbarer Bedarf nach erzieherischen Hilfen kann nicht formuliert werden.
Und eine Auflösung dieser Zusammenhänge und Einflussgrößen in einfache
Technologien führt zu einem einseitigen Rationalisierungsprozess, der der Komple-
xität dieses Bedingungsgefüges nicht gerecht wird und somit zu – mitunter kostenin-
tensiven - Nebenwirkungen führt, die dann aber nicht unbedingt als solche erkannt
und angegangen werden können. Entsprechend bedarf es der Realisierung von
Jugendhilfeplanung als kommunikativer, beteiligungsintensiver Prozess, der die Ein-
bindung des Wissens und der Perspektiven unterschiedlichster Akteure zwecks der
Bewertung und fachlichen Einbettung unterschiedlichster Daten sicherstellt und so
gewährleistet, dass Hilfen zur Erziehung bedarfsgerecht weiterentwickelt werden.

Im Rahmen der rheinland-pfälzischen Modellprojekte wurden diese drei zentralen
fachlichen Steuerungsprozesse im Jugendamt – Teamarbeit, Hilfeplanung und
Jugendhilfeplanung – profi l iert, indem Qualitätsmerkmale entwickelt sowie
Verantwortlichkeiten, Aufgaben und Rollen geklärt wurden. So konnte der öffentli-
che Träger als fachliche Steuerungsinstanz im Bereich der Hilfen zur Erziehung ge-
stärkt und damit der Rahmen für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Kin-
der- und Jugendhilfe in diesem Bereich geschaffen werden. Mit Blick auf die Erfah-
rungen, die mit der Umsetzung dieser drei inhaltlichen Zugänge zum Thema
„Qualitätsentwicklung“ gemacht wurden, zeigt sich heute, dass diese Eingrenzung
und Schwerpunktlegung zwar nicht den Anspruch einer umfassenden Bearbeitung
des Qualitätsthemas erheben kann, allerdings umfassende Qualitätsentwicklungs-
prozesse in den beteiligten Jugendämtern eingeleitet wurden, die sukzessive zu ei-
nem Qualitätsmanagementmodell erweitert werden können - entsprechende
Weichenstellungen hierfür wurden in den Jugendämtern vorgenommen. Auch kann
herausgestellt werden, dass sich dieses Vorgehen als Alternative zur betriebs-
wirtschaftlich ausgerichteten Neuen Steuerung heranziehen läßt, um das Jugend-
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amt als sozialpädagogische Fachbehörde entlang von fachlichen Qualitätskriterien
einer modernisierten Kinder- und Jugendhilfe in seiner Planungs- und Steuerungs-
kompetenz zu stärken. Dass dies notwendig ist, zeigt eine Zwischenbilanz zur Um-
setzung der Neuen Steuerungsmodelle aus der Perspektive von Jugendamts-
leitungen, die das Deutsche Jugendinstitut im Rahmen einer repräsentativen Befra-
gung jüngst herausgearbeitet hat. Diese verweist darauf, dass die Institution Ju-
gendamt durch die Umsetzung Neuer Steuerungsmodelle keine hilfreichen
Modernisierungsimpulse erhalten hat (vgl. MAMIER, PLUTO, SECKINGER, VAN
SANDEN, ZINK 2003). Und an anderer Stelle wird darauf hingewiesen, dass die
Umsetzung der Neuen Steuerung aufgrund der dominanten Sparziele und einer dem
Gegenstand wenig angepaßten Organisations- und Managementphilosophie auf
halber Strecke stehen geblieben ist (vgl. OTTO/PETER 2002).

Dass Rheinland-Pfalz mit dem in diesem Bericht dargestellten Arbeitsansatz aktuel-
le Handlungsbedarfe aufgegriffen hat, verdeutlicht zudem ein Blick in den jüngsten
Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung. Dieser verweist darauf, dass in
den Diskussionen zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe verschiede-
nen Ansätzen der Verwaltungsmodernisierung zwar viel Aufmerksamkeit gewidmet
wird, das Interesse an der Weiterentwicklung und fachgerechten Durchsetzung der
„einheimischen“ Instrumente jedoch eher gering sei. So verfüge die Kinder- und Ju-
gendhilfe zwar über ein reichhaltiges und wirksames Repertoire an Planungs-, Hilfe-
und Unterstützungsstrategien; zugleich aber werde deutlich, dass in der alltäglichen
Praxis erhebliche Defizite bestünden, da eigene Verfahren und fachliche Prinzipien
nur halbherzig berücksichtigt und umgesetzt würden. Entsprechend wird eine deut-
liche Diskrepanz zwischen den im Kinder- und Jugendhilfegesetz angelegten Mög-
lichkeiten einerseits und der Realität andererseits konstatiert. So wird die Kinder-
und Jugendhilfe aufgefordert, ihre eigenen Ansprüche und Standards ernst zu neh-
men und in der Praxis einzusetzen. Dabei werden als zwei zentrale
Modernisierungsherausforderungen die Verfahren der Hilfeplanung und der
Jugendhilfeplanung benannt. Bezüglich der Hilfeplanung relevante Aspekte seien
die Entwicklung geeigneter Verfahren und Kriterien zur Durchführung „sozialpäda-
gogischer Diagnostik“ i.S. einer standardisierten Fallbeschreibung, die institutionel-
le Einbettung der Hi l feplanung (Verantwort l ichkeiten, Betei l igung,
Rollenklärungen...), die adäquate Beteiligung von Adressaten im Rahmen der Ge-
staltung von Einzelfallhilfen, die Gestaltung tragfähiger Verfahren kollegialer Bera-
tung, die kontinuierliche Weiterbildung des Personals sowie die Evaluation der eige-
nen Arbeit, um systematisch Wissen über Wirkfaktoren im Hilfegeschehen zu erlan-
gen. Hinsichtlich der Jugendhilfeplanung werden die Gestaltung gelingender
Planungsprozesse überhaupt, die Beteiligung der Adressaten sowie die Generierung
systematischen Wissens über die Auswirkungen der Jugendhilfepraxis angeführt
(vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND
2002, S. 253ff). Vor dem Hintergrund dieser Zwischenbilanz kommt die Kommission
des Elften Kinder- und Jugendberichts zur der Empfehlung, die Umsetzungsdefizite
hinsichtlich des modernen und geeigneten Leistungsgesetzes der Kinder- und Ju-
gendhilfe abzubauen und die dort geregelten Strukturen, Leistungen und Verfahren
weiterzuentwickeln und wirkungsvoll umzusetzen. Zudem solle sich das Jugendamt
hinsichtlich seiner Aufgaben auf Planung, Entscheidung, Evaluation und Controlling
konzentrieren und insbesondere durch den Einsatz geeigneter Steuerungs-
instrumente und nur subsidiär durch eigene Leistungen die Standards der
Leistungserbringung sichern (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIO-
REN, FRAUEN UND JUGEND 2002, S. 261f).

Mit den Ergebnissen aus der Projektarbeit in gut zwanzig rheinland-pfälzischen Ju-
gendämtern möchte der hier vorliegende Bericht einen Beitrag zu dieser Fachdebatte
leisten und anderen Jugendämtern, die sich mit Fragen der Teamentwicklung, Hilfe-
planung und Jugendhilfeplanung befassen, als Reflexionsgrundlage anbieten.
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Fallvorstellungsraster zur Beratung von Fällen im Team 
 

Name des Mädchens, des Jungen:........................................................................................................... 

Geburtsdatum: ......................................................................................................................................... 

Erstvorstellung im Team am: ................................................................................................................... 

letzte Vorstellung im Team: ..................................................................................................................... 

Aktueller Aufenthalt (bei wem, wo): .......................................................................................................... 

Herkunftsort (bei wem, wo): ..................................................................................................................... 

Name des/der Personensorgeberechtigten: ............................................................................................ 

Namen der Geschwister: ......................................................................................................................... 

Krippe/Kiga/Hort/Schule/Sonstige Institutionen, die das Kind besucht: ................................................... 

................................................................................................................................................................. 

Zentrale Bezugspersonen des Kindes/Jugendlichen: .............................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

Vorgeschichte 
Bisherige Hilfen für das Kind/den Jugendlichen, für Geschwisterkinder, für die Familie insgesamt:  

................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Zeitpunkt und Anlass des aller ersten Kontakts des Jugendamts zur Familie: ........................................ 

................................................................................................................................................................. 

Fachliche Einschätzung der Vorgeschichte durch die Fachkraft (was lief besonders gut, was lief 

weniger gut, Schlüsse aus der Vorgeschichte bezüglich des weiteren Vorgehens...): 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

A1: Raster zur Fallvorstellung im Team
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Zur aktuellen Situation  
Was ist passiert? Wer hat welches Problem mit wem?  
Innerhalb der Familie: 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

Familie in Kontakt mit anderen Personen/Institutionen:............................................................................ 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Was wollen die einzelnen Familienmitglieder bzw. andere Beteiligte (Kind, Mutter, Vater, LehrerIn...): .. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

 
Ressourcen der Familie sowie einzelner Familienmitglieder/sozialräumliche Ressourcen: .................... 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

Einschätzung der Situation durch die Fachkraft (erste Hypothesen): ...................................................... 

................................................................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................................................

Erste Ideen bezüglich des weiteren Vorgehens: ...................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

Fragestellung für die Teamberatung: ....................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
Ergebnisse der Beratung 

Worauf soll geachtet werden in der Zusammenarbeit mit der Familie: .................................................... 

................................................................................................................................................................. 

Was darf auf keinen Fall passieren: ......................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

Was sind mögliche nächste  Schritte:........................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................... 

Evtl. konkrete Hilfemaßnahme(n): ............................................................................................................................. 

Nächster Beratungs-/Rückmeldetermin im Team: ..................Fallverantwortliche(r): .................Datum:............... 
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Genogrammzeichnung der Familie des betreffenden 
Kindes/Jugendlichen 
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HILFEPLAN NACH § 36 DES KINDER- UND JUGENDHILFEGESETZES 
 
 
JUGENDAMT .................................... AZ: .................................... 
 
ORT UND DATUM DES HILFEPLANGESPRÄCHS: ....................................................................................... 
 
FACHKRAFT IM JUGENDAMT UND ! ....................................................................................................... 
 
 
 
Name des Mädchens oder Jungens/Jugendlichen: ................................................................................... 

geboren am: ............................................................................................................................................. 

Anschrift: ................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 

 

Eltern/-teil, Personensorgeberechtigte(r): ................................................................................................ 

Anschrift und Telefon: ............................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 

 

durchführende Institution: ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

 

Am Hilfeplangespräch beteiligte Personen und Institutionen: ................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

A2: Hilfeplandokument
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I. BESCHREIBUNG DER AUSGANGSSITUATION: 
 
Was ist die konkrete Ausgangslage? Wer hat wann Kontakt zum Jugendamt aufgenommen? Was ist der Anlass der 
Kontaktaufnahme? Zur Sozialen Lage der Familie (Wohnsituation, Arbeitssituation, Familiensystem, soziales Umfeld): Wie 
ist die Familiensituation zu beschreiben? Welche Probleme hat das Mädchen oder der Junge? Welche Probleme haben die 
Erziehungsberechtigten? Welche Ressourcen hat das Mädchen oder der Junge? Welche Ressourcen haben die 
Erziehungsberechtigten? 
 
aus der Sicht der Fachkraft: ...................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

 
aus der Sicht des Mädchen oder Jungen/Jugendlichen: ..........................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

 
aus der Sicht der Eltern/eines Elternteils: ..............................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

 
aus der Sicht der beteiligten Institutionen: .............................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

 
VEREINBARUNG 

Wo liegt der vordringliche Unterstützungsbedarf? Welche Ressourcen sollen gestärkt werden?  
..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  
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II. ERWARTUNGEN UND ZIELE  
 
Welche Erwartungen und Ziele haben die Beteiligten im Hilfeprozess? Welche konkreten Ziele sollen bis zum nächsten 
Hilfeplangespräch erreicht werden? Welche zeitliche Prognose gibt es für den Hilfeprozess? 
 
aus der Sicht der Fachkraft: ...................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

aus der Sicht des Mädchen oder Jungen/Jugendlichen: ..........................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

 
aus der Sicht der Eltern/eines Elternteils: :.............................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

 
aus der Sicht der beteiligten Institution:.................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

 

 

VEREINBARUNG 
Welche konkreten Ergebnisziele sollen bis zum nächsten Hilfeplangespräch umgesetzt werden?  
..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  
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III. SOZIALPÄDAGOGISCHE HILFE - BEGRÜNDUNG UND  VEREINBARUNG  
 
Welches Hilfesetting ist das richtige? Mit welcher Begründung wird das Hilfesetting ausgewählt? 
 
..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

 
 
IV. AUFGABENVERTEILUNG UND ZUSTÄNDIGKEITEN 
 
Wie sollen die vereinbarten Ziele umgesetzt werden? Wer hat welche Aufgaben? Wer hat welche Zuständigkeiten? Wer 
erbringt welche Leistungen bis wann? Welche Arbeitsabsprachen gibt es?  
 
Fachkraft: .............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

 
Mädchen oder Junge/Jugendliche(r): .....................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

 
Eltern/Elternteil: ...................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

 

Institution: ............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

V. SONSTIGE VEREINBARUNGEN, WÜNSCHE UND VORBEHALTE 
 
.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

VI. BEGINN UND DAUER DER HILFE (PROGNOSE)  
 
.................................................................................................................................................................. 

 
VII. ZEITPUNKT DER FORTSCHREIBUNG DES HILFEPLANS 
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  Wir stimmen zu, dass der Hilfeplan allen GesprächsteilnehmerInnen ausgehändigt wird.  
   
UNTERSCHRIFT DER GESPRÄCHSTEILNEHMERINNEN 
 
Mädchen oder Junge/Jugendliche(r): ....................................................................................................................  

Eltern/Personensorgeberechtigte: ..........................................................................................................................  

Fachkraft des Jugendamtes: ..................................................................................................................................  

Sonstige GesprächsteilnehmerInnen: ....................................................................................................................  
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A3: Raster zur Durchführung einer Zielgruppenanalyse (am 31.12.
laufende Hilfen)
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C) Angaben zu dem jungen Menschen zu Beginn dieser Hilfe (bei 
Sozialpädagogischer Familienhilfe bitte weiter mit Fragebereich D) 

 
(9) Wann wurde das Kind geboren? 

(1) Monat: ________ Jahr: _________ 
 
(99) keine Angabe....................................................................... O 

 
(10) Geschlecht des Kindes/Jugendlichen 
 (1) weiblich.................................................................................. O  
 (2) männlich................................................................................. O 
 

(99) keine Angabe.........................................................................O 
 

(11) Bildungseinrichtung/Schultyp/Ausbildung bei Beginn dieser Hilfe 
(1) Kindertagesstätte.................................................................... O 
(2) Grundschule............................................................................ O

 (3) Hauptschule ............................................................................ O  
(4) Realschule………………………………………………………... O 
(5) Gymnasium………………………………………………………. O 
(6) Gesamtschule……………………………………………………. O   
(7) E.- Schule…………………….………. …………………………. O 

 (8) L.- Schule……………………............. …………………………. O 
 (9) G.- Schule…………………............…………………………….. O 
 (10) K.-Schule.............................................................................. O 
 (11) in der Ausbildung............................ ..................................... O 
 (12) Berufsvorbereitende Maßnahmen/Berufsgrundschuljahr/  

überbetriebliche Ausbildung......................................................... O 
            (13) keine..................................................................................... O 
 (14) Sonstiges.............................................................................. O 

(15) unbekannt............................................................................. O 
 

(99) keine Angabe........................................................................ O 
  

D) Problem- und Ressourcenbeschreibung 
 
(12) Zentrale Problemindikationen der Eltern, die zu Beginn dieser Hilfe 
besonders im Blickpunkt standen 
(Mehrfachnennungen möglich, maximal aber 3 Angaben) 
  

(1) Suchtprobleme ...................................................................... O 
(2) (Verdacht auf) gewalttätiges Verhalten gegenüber den     

                   Kindern................................................................................... O 
 (3) Probleme in der Partnerbeziehung ........................................ O 

(4) nicht altersgemäßer Umgang mit den Bedürfnissen des  
     Kindes/der Kinder.................................................................... O 
(5) Ablehnung des Kindes/der Kinder ..........................................
 O 
(6) mangelnde Sicherstellung von Grundbedürfnissen des    
     Kindes/der Kinder ................................................................... O 
(7) mangelnde/überfordernde Emotionalität................................. O 
(8) (Verdacht auf) sexuellen Missbrauch...................................... O 

 (9) finanzielle Notlage................................................................... O 
 (10) beengte/verwahrloste Wohnverhältnisse.............................. O 
 (11) psychische Erkrankung........................................................ O 
 (12) gesundheitliche Probleme/Erkrankung/Behinderung............ O 
 (13) Gefängnisaufenthalt.............................................................. O 
 (14) Tod........................................................................................ O 

(15) Sonstiges (bitte nennen):___________________________ O 
  

(99) keine Angabe........................................................................ O 
 
(13) Zentrale Ressourcen der Eltern, die zu Beginn dieser Hilfe 
besonders im Blickpunkt standen 
(Mehrfachnennungen möglich, maximal aber 3 Angaben)  

(1) ausreichende materielle Ressourcen..................................... O 
 (2) stabile Partnerbeziehung........................................................ O 
 (3) stabile Bindung zum Kind/zu den Kindern...............................O 

(1) ausreichende Gewährleistung der Grundversorgung durch die  
Eltern (Essen, Gesundheit...)....................................................... O  

 (5) Kompetenzen zur Alltagsbewältigung.................................... O 
(6) Integration ins Umfeld (Nachbarn, Freunde, Verwandte...).....

 O 
 (7) Fähigkeit sich Hilfe/Unterstützung holen zu können............... O 
 (8) altersgemäße Förderung des Kindes/der Kinder................... O 
 (9) kommunikative Kompetenz.................................................... O 
 (10) adäquate Reaktion auf die Bedürfnisse des Kindes............. O 
 (11) gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung.................. O 
 (12) Selbstakzeptanz/Selbstwertgefühl........................................ O 
 (12) Berufstätigkeit ...................................................................... O 
 (13) Hobbys/Interessen................................................................ O 
 (14) Sonstige (bitte nennen):____________________________ O 
  

(99) keine Angabe..................................................................... O 
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(19) Wenn Frage 18 mit Ja beantwortet wurde: Welche Hilfe war die zuletzt 
gewährte Hilfe im Vorfeld dieser Hilfe? 

(1) Soziale Gruppenarbeit (§ 29)................................................. O 
 (2) Erziehungsbeistandschaft (§ 30)............................................ O 
 (3) Betreuungshelfer (§ 30).......................................................... O 
 (4) Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)................................ O 
 (5) Tagesgruppe (§ 32).................................................................
 O 
 (6) Vollzeitpflege (§ 33)................................................................ O 
 (7) Heimerziehung (§ 34)..............................................................
 O 
 (9) Sonstige Betreute Wohnform (§ 34)........................................O 
 (10) Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35)......... O 
 (11) Hilfe für von seelischer Behinderung bedrohte bzw. für  
                    seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a) ........... O 

(12) § 35a „in Kombination mit“ ambulanten Hilfen (§§29-31)......
 O 

 (13) § 35a „in Kombination mit“ teilstationären Hilfen (§32)......... O 
 (14) § 35a „in Kombination mit“ stationären Hilfen (§§33/34)....... O 
 (15) Hilfe für junge Volljährige (§ 41) ......................................... O 
 (16) Inobhutnahme (§ 42)............................................................. O 
 (17) Sonstige Hilfe gem. § 27.2.................................................... O 
 

(99) keine Angabe........................................................................ O 
 

F) Zum Hilfe(planungs)prozess der aktuellen Hilfe 
 

(20) Handelte es sich zu Beginn der Hilfe eher um eine Hilfe, die von 
Eltern/Jugendlichen nachgefragt wurde („Dienstleistungscharakter“) oder 
eher um eine Maßnahme im Rahmen des staatlichen Wächteramtes? 

(1) Eher mit „Dienstleistungscharakter“....................................... O 
(2) Eher im Rahmen des Wächteramtes..................................... O 

 
(99) keine Angabe........................................................................ O 
 

(21) Hilfeerbringende Einrichtung/hilfeerbringender Dienst (nicht ausfüllen 
bei Hilfen gemäß § 33) 

 
(1) Bitte nennen: ............................................................................ 

 
(99) keine Angabe........................................................................ O 

 

(22) Welche Kriterien waren bei der Auswahl der Einrichtung/des 
Anbieters von besonderer Bedeutung?  
(nicht ausfüllen bei Hilfen gemäß § 33) 
(Mehrfachnennungen  möglich, maximal aber 3  Angaben) 

(1) gute Kooperationserfahrungen.......................................... O 
(2) Gestaltung bedarfsorientierter und individueller Hilfen... O 
(3) ressourcenorientiertes Arbeiten........................................ O 
(4) sozialräumliche Arbeitsansätze des Anbieters................. O 
(5) intensive Elternarbeit........................................................... O 
(6) Kompetenzen der Fachkräfte passten zum Hilfebedarf... O 
(7) Qualifiziertes Personal der Einrichtung............................. O 
(8)  Spezifische Spezialisierung der Einrichtung/des 

Angebots.............................................................................. O 
(9)  breites Hilfespektrum der Einrichtung.............................. O 
(10)  Schule- und Ausbildungsangebote................................... O 
(11)  Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis .................................... O 
(12)  räumliche Distanz ............................................................... O 
(13)  Aktives Wunsch- und Wahlrecht........................................... O 
(14)  Sonstiges (bitte nennen)__________________________ O 

  
(99) keine Angabe....................................................................... O 

 
 (23) Werden oder wurden von der Familie parallel zu dieser Hilfe 
andere der folgenden Unterstützungsleistungen regelmäßig genutzt? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

(1) nein ............................................................................ O 
(2) Erziehungsberatung.............................................................. O 
(3) andere Beratung (Schulden, Sucht...).................................. O 
(4) therapeutische Hilfen für Eltern und/oder Kind...................... O 
(5) amb. oder stat. Angebote der (Kinder- und 

Jugend)psychiatrie................................................................. O 
(6) Angebote der Jugendarbeit................................................... O 
(7) Angebote der Jugendsozialarbeit/Schulsozialarbeit............. O 
(8) Krippe................................................................................... O 
(9) Hort........................................................................................ O 
(10)  Sonstiges (bitte nennen):_________________________ O 

  
(99) keine Angabe ...................................................................... O 
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(24) Erhielt oder erhält die Herkunftsfamilie parallel zu dieser Hilfe (eine) 
weitere der folgenden Hilfen? (Mehrfachnennungen möglich) 

(1) nein.................................................................................... O 
(2) ja, Soziale Gruppenarbeit (§ 29)........................................ O 
(3) ja, Erziehungsbeistandschaft (§ 30).................................. O 
(4) ja, Betreuungshelfer (§ 30)............................................... O 
(5) ja, Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)..................... O 
(6) ja, Tagesgruppe (§ 32)...................................................... O 
(7) ja, Vollzeitpflege (§ 33)..................................................... O 
(8) ja, Heimerziehung (§ 34)................................................... O 
(9) ja, Sonstige Betreute Wohnform (§ 34)............................. O 
(10)  ja, ISE (§ 35)..................................................................... O 
(11)  ja, Hilfen für von seelischer Behinderung bedrohte bzw. seelisch 

behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a).......................O 
(12)  ja, § 35a „in Kombination mit“ ambulanten Hilfen (§§29-31) O 
(13)  ja, § 35a „in Kombination mit“ teilstationären Hilfen (§32).. O 
(14)  ja, § 35a „in Kombination mit“ stationären Hilfen (§§33/34). O 
(15)  ja, Hilfen für junge Volljährige (§ 41) .............................. O 
(16)  ja, Inobhutnahme (§ 42)................................................... O 
(17)  ja, sonstige Hilfen gemäß § 27.2...................................... O 
 
(99) keine Angabe................................................................... O 

 
(25) Wie viele Hilfeplanfortschreibungsgespräche1 wurden seit Beginn der 
aktuell laufenden Hilfe durchgeführt?        
 

(1) Anzahl:      ______________ 
 
(99) keine Angabe........................................................................ O 

 
(26) Im Rahmen dieser Frage geht es darum, den Hilfeplanungsprozess 
zu bewerten. Bewerten Sie dazu bitte die nachfolgenden Aussagen 
anhand einer Skala von 1 bis 5  
(1 heißt „trifft voll und ganz zu“, 2 heißt „trifft eher zu“, 3 heißt „trifft teilweise zu 
und teilweise nicht zu“, 4 heißt „trifft eher nicht zu“ und 5 heißt „trifft überhaupt 
nicht zu“; Kreuze zwischen den Ziffern werden bei der Auswertung als 
 ungültig gewertet) 
  

                                            
1 Als Hilfeplan(fortschreibungs)gespräch gelten Gespräche, zu denen Leistungs-
empfängerInnen, Leistungsberechtigte, Fachkräfte aus den Sozialen Diensten und 
Leistungserbringer zusammengekommen sind, um den Hilfeverlauf gemeinsam zu 
planen bzw. zu reflektieren. 

Der Fall konnte zu 
Beginn der Hilfe 
qualifiziert beraten 
werden 

 
1   -   2  -    3   -   4    -   5 

trifft voll und                                trifft            
ganz zu                                       überhaupt 
                                                    nicht zu     

❏  keine 
Angabe 

Bei der Hilfeentschei-
dung konnte den 
fachlich ausgearbei-
teten Handlungs-
bedarfen des 
Einzelfalls 
entsprochen werden 

 
1   -   2  -    3   -   4    -   5 

trifft voll und                                trifft            
ganz zu                                       überhaupt 
                                                    nicht zu     

❏  keine 
Angabe 

Es ist bisher 
gelungen, die Eltern 
angemessen am 
Hilfeprozess  zu 
beteiligen 

 
1   -   2  -    3   -   4    -   5 

trifft voll und                                trifft            
ganz zu                                       überhaupt 
                                                    nicht zu     

❏  keine 
Angabe 

Es ist bisher 
gelungen, das Kind/ 
den Jugendlichen 
angemessen am 
Hilfeprozess  zu 
beteiligen 

 
1   -   2  -    3   -   4    -   5 

trifft voll und                                trifft            
ganz zu                                       überhaupt 
                                                    nicht zu     

❏  keine 
Angabe 

Hilfeplangespräche 
konnten bisher in 
angemessener 
Häufigkeit stattfinden 

 
1   -   2  -    3   -   4    -   5 

trifft voll und                                trifft            
ganz zu                                       überhaupt 
                                                    nicht zu   
                                                                      

❏  keine 
Angabe 

Im Rahmen der 
Hilfeplanung konnten 
bisher konkrete Ziele 
für den Hilfeprozess 
erarbeitet werden 

 
1   -   2  -    3   -   4    -   5 

trifft voll und                                trifft            
ganz zu                                       überhaupt 
                                                    nicht zu     

 
❏  keine 
Angabe 

 
 

Die Hilfesteuerung 
konnte bisher durch 
den SD erfolgen 

 
1   -   2  -    3   -   4    -   5 

trifft voll und                                trifft            
ganz zu                                       überhaupt 
                                                    nicht zu     

❏  keine 
Angabe 
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      G) Zwischenbewertung der Hilfe (nur bei Hilfen ausfüllen, die am 
31.12.02 mindestens 6 Monate liefen, die also am oder vor dem 31.06.02 

begonnen wurden)  
 

(27) Für wie erfolgreich erachten Sie die Hilfe zum jetzigen Zeitpunkt auf 
einer Skala von 0 bis 4? 
(0 heißt „Ziele wurden nicht erreicht“, 1 heißt „erste Schritte wurden erreicht“, 2 
heißt „Ziele wurden teilweise erreicht“, 3 heißt „Ziele wurden überwiegend 
erreicht“ und 4 heißt „Ziele wurden voll erreicht“) 
 

 0  1  2       3  4  
O O O O O 

 
(99) keine Angabe.................................................................... O 

 
 (28) Was sind aus Ihrer Sicht die zentralen Faktoren, die zum bisherigen 
Gelingen der Hilfe beigetragen haben? 
(Mehrfachnennungen möglich, maximal aber 3 Angaben) 

(1) flexible (einzelfallgerichtete) Hilfegestaltung...................... O 
(2) angemessene Beteiligung des jungen Menschen............. O 
(3) angemessene Beteiligung der Eltern................................. O 
(4) Hilfe wird auf hohem fachlichen Niveau erbracht.............. O 
(5) gute Kooperation der Fachkräfte...................................... O 
(6) gelungener Beziehungsaufbau zwischen der Fachkraft des 

Sozialen Dienstes und dem jungen Menschen/der Familie. O 
(7) gelungener Beziehungsaufbau zwischen der Fachkraft des 

Leistungserbringers und dem jungen Menschen/der Familie O 
(8) Alltagsorientierung.............................................................. O 
(9) Regelmäßige Arbeit mit den Eltern.................................... O 
(10)  Die Hilfe orientiert sich an gemeinsamen und konkreten  

 Zielen................................................................................ O 
(11)  Regelmäßige und systematische Reflexion des Falls im  

 Fachbereich...................................................................... O 
(12)  Regelmäßige und systematische Reflexion des Falls beim 

 Leistungserbringer............................................................ O 
(13)  Nutzung sozialräumlicher Ressourcen............................. O 
(14)  äußere Einflussfaktoren................................................... O 
(15)  Sonstiges (bitte nennen):.................................................. O 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
(99) keine Angabe.................................................................... O 

(29) Was sind aus Ihrer Sicht die zentralen Faktoren, die sich negativ 
auf den bisherigen Verlauf der Hilfe ausgewirkt haben? 
(Mehrfachnennungen möglich, maximal aber 3 Angaben) 

(1) Keine ................................................................................ O 
(2) Hilfeentscheidung war zu wenig an fachlichen Kriterien  

orientiert............................................................................ O 
(3) Hilfeauswahl kam aufgrund fehlender Alternativen zustande O 
(4) Hilfeentscheidung erscheint aus heutiger Sicht falsch..... O 
(5) Mangelnde Akzeptanz der Hilfe seitens der Eltern.......... O 
(6) Mangelnde Akzeptanz der Hilfe seitens des/der jungen 

Menschen........................................................................ O 
(7) Nicht hinreichende Qualifikation des Fachpersonals des 

Leistungserbringers......................................................... O 
(8) unzureichende Kooperation der Fachkräfte.................... O 
(9) unzureichender Beziehungsaufbau zwischen der Fachkraft  
      des Sozialen Dienstes und dem jungen Menschen/ 
      der Familie...................................................................... O 
(10)  unzureichender Beziehungsaufbau zwischen der Fachkraft  
       des Leistungserbringers und dem jungen Menschen/der  
       Familie............................................................................ O 
(11)  nicht hinreichende Alltagsorientierung........................... O 
(12)  nicht hinreichende Elternarbeit....................................... O 
(13)  mangelnde Zielorientierung............................................ O 
(14)  unklare Zielformulierung................................................. O 
(15)  fehlende regelmäßige und systematische Reflexion des  
       Falls im Fachbereich....................................................... O 
(16)  fehlende regelmäßige und systematische Reflexion des Falls  

          beim Leistungserbringer.................................................. O 
(17)  unzureichende Einbindung sozialräumlicher Ressourcen.. O 
(18)  äußere Einflussfaktoren.................................................. O 
(19)  Sonstiges (bitte nennen):................................................. O 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 
(99) keine Angabe.................................................................... O 

 
(30) Zeichnet sich zum jetzigen Zeitpunkt der Hilfe ab, dass eine andere 
Hilfe als die gewährte geeigneter gewesen wäre?  

(1) nein.................................................................................... O 
(2) ja........................................................................................ O 
(99) keine Angabe.................................................................. O 
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(31) Wenn Sie Frage 30 mit „ja“ beantwortet haben: Bitte beschreiben Sie 
die Hilfe, die geeigneter gewesen wäre, etwas genauer: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

(99) keine Angabe............................................................................. O 
 

Anmerkungen zum Fall (hier haben Sie die Möglichkeit, Fallspezifisches 
festzuhalten, was in den vorgegebenen Fragen und Antworten keinen 
Platz gefunden hat) 

 
 (99) keine Angabe............................................................................. O 
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Bogennummer (wird vom ism ausgefüllt)         
 
ggf. Familienbogen-Nummer  ____________ 

 
A) Daten zur Hilfeart 

 
(1) Um welche im Jahr 2002 beendete Hilfe handelt es sich? 

(1) Soziale Gruppenarbeit (§ 29)............................................ O 
 (2) Erziehungsbeistandschaft (§ 30)....................................... O 
 (3) Betreuungshelfer (§ 30)..................................................... O 
 (4) Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)........................... O 
 (5) Tagesgruppe (§ 32)........................................................... O 
 (6) Vollzeitpflege (§ 33)........................................................... O 
 (7) Heimerziehung (§ 34)........................................................ O 
 (9) Sonstige Betreute Wohnform (§ 34).................................. O 
 (10) Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35)... O 
 (11) Hilfe für von seelischer Behinderung bedrohte bzw. für  
                    seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a) ..... O 

(12) § 35a „in Kombination mit“ ambulanten Hilfen (§§29-31)... O 
 (13) § 35a „in Kombination mit“ teilstationären Hilfen (§32)..... O 
 (14) § 35a „in Kombination mit“ stationären Hilfen (§§33/34)... O 
 (15) Hilfe für junge Volljährige (§ 41) ...................................... O 
 (16) Inobhutnahme (§ 42)....................................................... O 
 (17) Sonstige Hilfe gem. § 27.2............................................... O
  
(2.1) Wann wurde die Hilfe begonnen? 

(1) Monat: ________ Jahr: _________ 
 
(99) keine Angabe....................................................................... O 

 
(2.2) Wann wurde die Hilfe beendet? 

(1) Monat: ________ Jahr: 2002 
 
(99) keine Angabe....................................................................... O 

 
B) Daten zur Situation der Herkunftsfamilie bei Beginn dieser Hilfe 

 
(3) In welchem statistischen Bezirk lebte die Herkunftsfamilie zu Beginn 
dieser Hilfe? 

 
 

(4) Familientyp der Herkunftsfamilie zu Beginn dieser Hilfe 
(1) leibliche Eltern (verheiratet oder nicht verheiratet) leben 

zusammen.......................................................................... O 
(2) leiblicher Elternteil lebt mit einem Partner/einer Partnerin 

zusammen (verheiratet oder nicht verheiratet)/Stieffamilie .. O 
(3) alleinerziehender Elternteil (leiblicher Elternteil ohne Partner/  
      Partnerin) ........................................................................... O 

 (4) Sonstiges (z.B. Großeltern)................................................. O 
  

(99) keine Angabe ................................................................... O 
 
(5) Lag zu Beginn dieser Hilfe ein Sorgerechtsentzug vor? 

(1) nein...................................................................................... O 
 (2) ja, teilweise.......................................................................... O
 (3) ja, vollständig...................................................................... O 

 
(99) keine Angabe ................................................................... O 

 
(6) Nationalität der leiblichen Eltern bei Beginn dieser Hilfe 
Mutter:     Vater: 
(1) deutsch....... ..................... O (1) deutsch............................ O 
(2) nicht deutsch.................... O (2) nicht deutsch.................... O 

    
(99) keine Angabe................. O  (99) keine Angabe................. O 
 
(7) Wie war die ökonomische Situation der Herkunftsfamilie zu Beginn 
dieser Hilfe?  (Mehrfachnennungen möglich) 
 (1) Einkommen aus eigener Erwerbstätigkeit........................... O 

(2) Hilfe zum Lebensunterhalt (BSHG)..................................... O 
(3) Arbeitslosengeld/-hilfe......................................................... O 
(4) Unterhalt.............................................................................. O 

 (5) Sonstiges (bitte nennen):____________________________ O 
  

(99) keine Angabe..................................................................... O 
 
(8) Wie viele Kinder gehörten zu Beginn dieser Hilfe zur 
Herkunftsfamilie (inklusive der Kinder, die bspw. in einem Heim oder 
einer anderen Familie untergebracht sind)? 

(1) Anzahl:................................................................___________ 
  
(99) keine Angabe.................................................................... O 
 

A
4: R

aster zur D
urchführung einer Zielgruppenanalyse (im

 Jahr beendete H
ilfen)
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C) Angaben zu dem jungen Menschen zu Beginn dieser Hilfe (bei 
Sozialpädagogischer Familienhilfe bitte weiter mit Fragebereich D) 

 
(9) Wann wurde das Kind geboren? 

(1) Monat: ________ Jahr: _________ 
 
(99) keine Angabe................................................................... O 

 
(10) Geschlecht des Kindes/Jugendlichen 
 (1) weiblich.............................................................................. O  
 (2) männlich............................................................................ O 
 

(99) keine Angabe................................................................. .O 
 

(11) Bildungseinrichtung/Schultyp/Ausbildung bei Beginn dieser Hilfe 
(1) Kindertagesstätte.............................................................. O 
(2) Grundschule...................................................................... O

 (3) Hauptschule ...................................................................... O  
(4) Realschule…………………………………………………... O 
(5) Gymnasium…………………………………………………. O 
(6) Gesamtschule……………………………………………… O   
(7) E.- Schule…………………….………. …………………… O 

 (8) L.- Schule……………………............. ……………………. O 
 (9) G.- Schule…………………............………………………. O 
 (10) K.-Schule...................................................................... O 
 (11) in der Ausbildung............................ ............................. O 
 (12) Berufsvorbereitende Maßnahmen/Berufsgrundschuljahr/  

überbetriebliche Ausbildung.................................................. O 
            (13) keine................................................................................ O 
 (14) Sonstiges........................................................................ O 
 (15) unbekannt....................................................................... O 
 

(99) keine Angabe.................................................................. O 
   

D) Problem- und Ressourcenbeschreibung 
 
(12) Zentrale Problemindikationen der Eltern, die zu Beginn dieser Hilfe 
besonders im Blickpunkt standen 
(Mehrfachnennungen möglich, maximal aber 3 Angaben) 
 (1) Suchtprobleme .................................................................. O 

(1) (Verdacht auf) gewalttätiges Verhalten gegenüber den     
                   Kindern.............................................................................. O 
 (3) Probleme in der Partnerbeziehung .................................... O 

(4) nicht altersgemäßer Umgang mit den Bedürfnissen des  
     Kindes/der Kinder................................................................ O 
(5) Ablehnung des Kindes/der Kinder ...................................... O 
(6) mangelnde Sicherstellung von Grundbedürfnissen des    
     Kindes/der Kinder ............................................................... O 
(7) mangelnde/überfordernde Emotionalität.............................. O 
(8) (Verdacht auf) sexuellen Missbrauch................................... O 

 (9) finanzielle Notlage.............................................................. O 
 (10) beengte/verwahrloste Wohnverhältnisse.......................... O 
 (11) psychische Erkrankung..................................................... O 
 (12) gesundheitliche Probleme/Erkrankung/Behinderung........ O 
 (13) Gefängnisaufenthalt.......................................................... O 
 (14) Tod.................................................................................... O 

(15) Sonstiges (bitte nennen):___________________________ O 
  

(99) keine Angabe..................................................................... O 
 
(13) Zentrale Ressourcen der Eltern, die zu Beginn dieser Hilfe 
besonders im Blickpunkt standen 
(Mehrfachnennungen möglich, maximal aber 3 Angaben)  

(1) ausreichende materielle Ressourcen................................. O 
 (2) stabile Partnerbeziehung.................................................... O 
 (3) stabile Bindung zum Kind/zu den Kindern.......................... O 

(1) ausreichende Gewährleistung der Grundversorgung durch die  
Eltern (Essen, Gesundheit...)................................................... O  

 (5) Kompetenzen zur Alltagsbewältigung................................ O 
(6) Integration ins Umfeld (Nachbarn, Freunde, Verwandte...) O 

 (7) Fähigkeit sich Hilfe/Unterstützung holen zu können........... O 
 (8) altersgemäße Förderung des Kindes/der Kinder................ O 
 (9) kommunikative Kompetenz................................................. O 
 (10) adäquate Reaktion auf die Bedürfnisse des Kindes......... O 
 (11) gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung.............. O 
 (12) Selbstakzeptanz/Selbstwertgefühl.................................... O 
 (12) Berufstätigkeit .................................................................. O 
 (13) Hobbys/Interessen............................................................ O 
 (14) Sonstige (bitte nennen):____________________________ O 
  

(99) keine Angabe.................................................................... O 
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(14) Zentrale Problemindikationen des/der jungen Menschen, die zu 
Beginn dieser Hilfe besonders im Blickpunkt standen 
(Mehrfachnennungen möglich, maximal aber 3 Angaben) 

(1) aggressives Verhalten........................................................ O 
(2) Delinquenz/Kriminalität....................................................... O 
(3) Entwicklungsstörungen/Entwicklungsverzögerungen  
     (z.B. Sprache, Motorik)....................................................... O 
(4) Essstörungen (Bulimie, Anorexie,...).................................. O 
(5) Depressives Verhalten ...................................................... O 
(6) Suizidalität ........................................................................ O 
(7) Körperlich selbstschädigendes Verhalten (Ritzen...) ......... O 
(8) ADS (mit oder ohne Hyperaktivität) ................................... O 
(9) Hochbegabung................................................................... O 
(10) Schulverweigerung........................................................... O 
(11)Häufiges Weglaufen.......................................................... O 
(12) Einkoten/Einnässen.......................................................... O 
(13) starke gesundheitliche Beeinträchtigung/Behinderung.... O 
(14) Suchtprobleme................................................................. O 
(15) Konflikte mit den Eltern..................................................... O 
(16) schulische Probleme......................................................... O 
(17) (drohende) seelische Behinderung................................... O 
(18) (Verdacht dass) körperlich misshandelt............................ O 
(19) (Verdacht dass) sexuell missbraucht................................ O 
(20) Sonstiges (bitte nennen):___________________________ O

  
(99) keine Angabe................................................................... O 
 

(15) Zentrale Ressourcen des/der jungen Menschen, die zu Beginn 
dieser Hilfe besonders im Blickpunkt standen 
(Mehrfachnennungen möglich, maximal aber 3 Angaben) 

(1)  tragfähige Beziehung zu mindestens einem Elternteil....... O 
(2) stabile Beziehung zu Geschwistern.................................... O 
(3) Integration ins Umfeld (Nachbarschaft, Vereine)................ O 
(4) Schulische Integration/Integration in Kindertagesstätte...... O 
(5) Fähigkeit, Bedürfnisse zu äußern....................................... O 
(6) stabiler, unterstützender Freundeskreis.............................. O 
(7) Kompetenzen zur Alltagsbewältigung................................. O 
(8) kommunikative Kompetenz................................................. O 
(9) Lern- und Aufnahmebereitschaft......................................... O 
(10) Humor/Charme.................................................................. O 
(11) Aufgeschlossenheit........................................................... O 
(12) tragfähige Beziehung zu einem Erwachsenen außerhalb der       
       Herkunftsfamilie (LehrerIn...)............................................. O 

(13) Zukunftspläne .................................................................. O 
(14) Interessen/Hobbys............................................................ O 
(15) Selbstakzeptanz/Selbstwertgefühl.................................... O 
(16) Sonstiges (bitte nennen):___________________________ O 
 
(99) keine Angabe.................................................................... O 

 
E) Zur Vorgeschichte dieser Hilfe 

 
 (16) Wann fand der aller erste Kontakt zwischen der Familie und Ihrem 
Jugendamt statt?   
  

(1) Monat: ________ Jahr: _________ 
 
(99) keine Angabe................................................................... O 

 
 (17) Wie/durch wen kam dieser aller erste Kontakt der Familie zu Ihrem 
Jugendamt zustande? 

(1) Kind/Jugendlicher/junger Erwachsener.............................. O  
(2) Eltern(teil)............................................................................ O 
(3) soziales Umfeld (z.B. Verwandte, Nachbarn)...................... O 
(4) Lehrer/Schule...................................................................... O 
(5) Kindergarten, Kinderhort, Kindertagesstätte........................ O 
(6) andere „soziale Dienste“ (Beratungsstellen,...)................... O 
(7) Arzt/Krankenhaus................................................................ O 
(8) Polizei, Justiz...................................................................... O 
(9) Zuständigkeitswechsel des Jugendamtes.......................... O 
(10) Sonstiges.......................................................................... O 
 
(99) keine Angabe.................................................................... O 

 
(18) Wurde(n) der Familie/dem jungen Menschen vor dieser Hilfe 
bereits (eine) andere Hilfe(n) zur Erziehung (gemäß Frage 1) 
gewährleistet? 

(1) nein ..................................................................................... O 
 (2) ja, eine Hilfe......................................................................... O 
 (3) ja, zwei Hilfen...................................................................... O 
 (4) ja, drei Hilfen....................................................................... O 
 (5) ja, vier und mehr Hilfen........................................................ O 
 

(99) keine Angabe..................................................................... O 
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(19) Wenn Frage 18 mit Ja beantwortet wurde: Welche Hilfe war die zuletzt 
gewährte Hilfe im Vorfeld dieser Hilfe? 

(1) Soziale Gruppenarbeit (§ 29)............................................ O 
 (2) Erziehungsbeistandschaft (§ 30)....................................... O 
 (3) Betreuungshelfer (§ 30)..................................................... O 
 (4) Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)........................... O 
 (5) Tagesgruppe (§ 32)........................................................... O 
 (6) Vollzeitpflege (§ 33)........................................................... O 
 (7) Heimerziehung (§ 34)........................................................ O 
 (9) Sonstige Betreute Wohnform (§ 34).................................. O 
 (10) Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35).... O 
 (11) Hilfe für von seelischer Behinderung bedrohte bzw. für  
                    seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a) ...... O 

(12) § 35a „in Kombination mit“ ambulanten Hilfen (§§29-31).. O 
 (13) § 35a „in Kombination mit“ teilstationären Hilfen (§32).... O 
 (14) § 35a „in Kombination mit“ stationären Hilfen (§§33/34)... O 
 (15) Hilfe für junge Volljährige (§ 41) ...................................... O 
 (16) Inobhutnahme (§ 42)........................................................ O 
 (17) Sonstige Hilfe gem. § 27.2.............................................. O 
 

(99) keine Angabe.................................................................... O 
 

F) Zum Hilfe(planungs)prozess der aktuellen Hilfe 
 
(20) Handelte es sich zu Beginn der Hilfe eher um eine Hilfe, die von 
Eltern/Jugendlichen nachgefragt wurde („Dienstleistungscharakter“) oder 
eher um eine Maßnahme im Rahmen des staatlichen Wächteramtes? 

(1) Eher mit „Dienstleistungscharakter“.................................... O 
(2) Eher im Rahmen des Wächteramtes.................................. O 

 
(99) keine Angabe..................................................................... O 
 

(21) Hilfeerbringende Einrichtung/hilfeerbringender Dienst (nicht ausfüllen 
bei Hilfen gemäß § 33!) 

 
(1) Bitte nennen: ............................................................................. 

 
(99) keine Angabe........................................................................ O 

 
 
 
 

(22) Welche Kriterien waren bei der Auswahl der Einrichtung/des 
Anbieters von besonderer Bedeutung?  
(nicht ausfüllen bei Hilfen gemäß § 33!) 
(Mehrfachnennungen  möglich, maximal aber 3  Angaben) 

(1) gute Kooperationserfahrungen........................................ O 
(2) Gestaltung bedarfsorientierter und individueller Hilfen... O 
(3) ressourcenorientiertes Arbeiten........................................ O 
(4) sozialräumliche Arbeitsansätze des Anbieters................ O 
(5) intensive Elternarbeit....................................................... O 
(6) Kompetenzen der Fachkräfte passten zum Hilfebedarf.. O 
(7) Qualifiziertes Personal der Einrichtung............................ O 
(8)  Spezifische Spezialisierung der Einrichtung/des 

Angebots.......................................................................... O 
(9)  breites Hilfespektrum der Einrichtung............................. O 
(10)  Schule- und Ausbildungsangebote.................................. O 
(11)  Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ................................... O 
(12)  räumliche Distanz ......................................................... O 
(13)  Aktives Wunsch- und Wahlrecht...................................... O 
(14)  Sonstiges (bitte nennen)__________________________ O 

  
(99) keine Angaben................................................................. O 

 
(23) Wurden von der Familie parallel zu dieser Hilfe andere der 
folgenden Unterstützungsleistungen regelmäßig genutzt? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

(3) nein ...................................................................... O 
(4) Erziehungsberatung......................................................... O 
(5) andere Beratung (Schulden, Sucht...)............................ O 
(6) therapeutische Hilfen für Eltern und/oder Kind............... O 
(7) amb. oder stat. Angebote der (Kinder- und 

Jugend)psychiatrie........................................................... O 
(8) Angebote der Jugendarbeit............................................. O 
(9) Angebote der Jugendsozialarbeit/Schulsozialarbeit....... O 
(10) Krippe............................................................................... O 
(11) Hort.................................................................................. O 
(12) Sonstiges (bitte nennen):_________________________ O 

  
(99) keine Angabe ................................................................. O 

 
(24) Erhielt die Herkunftsfamilie parallel zu dieser Hilfe (eine) weitere 
der folgenden Hilfen? (Mehrfachnennungen möglich) 

(1) nein................................................................................... O 
(2) ja, Soziale Gruppenarbeit (§ 29)....................................... O 
(3) ja, Erziehungsbeistandschaft (§ 30).................................. O 
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(4) ja, Betreuungshelfer (§ 30).............................................. O 
(5) ja, Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)................... O 
(6) ja, Tagesgruppe (§ 32).................................................... O 
(7) ja, Vollzeitpflege (§ 33).................................................... O 
(8) ja, Heimerziehung (§ 34)................................................. O 
(9) ja, Sonstige Betreute Wohnform (§ 34)........................... O 
(10)  ja, ISE (§ 35)................................................................... O 
(11)  ja, Hilfen für von seelischer Behinderung bedrohte bzw. seelisch 

behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a).................... O 
(12)  ja, § 35a „in Kombination mit“ ambulanten Hilfen (§§29-31) O 
(13)  ja, § 35a „in Kombination mit“ teilstationären Hilfen (§32). O 
(14)  ja, § 35a „in Kombination mit“ stationären Hilfen (§§33/34) O 
(15)  ja, Hilfen für junge Volljährige (§ 41) .............................. O 
(16)  ja, Inobhutnahme (§ 42).................................................. O 
(17)  ja, sonstige Hilfen gemäß § 27.2..................................... O 
 
(99) keine Angabe................................................................... O 
 

(25) Wie viele Hilfeplanfortschreibungsgespräche1 wurden im Laufe der 
gesamten Hilfe durchgeführt?        
 

(1) Anzahl:      ______________ 
 

(99) keine Angabe.................................................................... O 
 

(26) Im Rahmen dieser Frage geht es darum, den Hilfeplanungsprozess 
zu bewerten. Bewerten Sie dazu bitte die nachfolgenden Aussagen 
anhand einer Skala von 1 bis 5  
(1 heißt „trifft voll und ganz zu“, 2 heißt „trifft eher zu“, 3 heißt „trifft teilweise zu 
und teilweise nicht zu“, 4 heißt „trifft eher nicht zu“ und 5 heißt „trifft überhaupt 
nicht zu“; Kreuze zwischen den Ziffern werden bei der Auswertung als ungültig 
gewertet) 
 
 
 Der Fall konnte zu 
Beginn der Hilfe 
qualifiziert beraten 
werden 

 
1   -   2  -    3   -   4    -   5 

trifft voll und                                trifft            
ganz zu                                       überhaupt 
                                                    nicht zu     

❏  keine 
Angabe 

                                            
1 Als Hilfeplan(fortschreibungs)gespräch gelten Gespräche, zu denen Leistungs-
empfängerInnen, Leistungsberechtigte, Fachkräfte aus den Sozialen Diensten und 
Leistungserbringer zusammengekommen sind, um den Hilfeverlauf gemeinsam zu 
planen bzw. zu reflektieren. 

Bei der Hilfeentschei-
dung konnte den 
fachlich ausgearbei-
teten Handlungs-
bedarfen des Einzel-
falls entsprochen 
werden 

 
1   -   2  -    3   -   4    -   5 

trifft voll und                                trifft            
ganz zu                                       überhaupt 
                                                    nicht zu     

❏  keine 
Angabe 

Es ist gelungen, die 
Eltern angemessen 
am Hilfeprozess  zu 
beteiligen 

 
1   -   2  -    3   -   4    -   5 

trifft voll und                                trifft            
ganz zu                                       überhaupt 
                                                    nicht zu     

❏  keine 
Angabe 

Es ist gelungen, das 
Kind/den 
Jugendlichen 
angemessen am 
Hilfeprozess  zu 
beteiligen 

 
1   -   2  -    3   -   4    -   5 

trifft voll und                                trifft            
ganz zu                                       überhaupt 
                                                    nicht zu     

❏  keine 
Angabe 

Hilfeplangespräche 
konnten in angemes-
sener Häufigkeit 
stattfinden 

 
1   -   2  -    3   -   4    -   5 

trifft voll und                                trifft            
ganz zu                                       überhaupt 
                                                    nicht zu     

❏  keine 
Angabe 

Im Rahmen der 
Hilfeplanung konnten 
konkrete Ziele für den 
Hilfeprozess 
erarbeitet werden 

 
1   -   2  -    3   -   4    -   5 

trifft voll und                                trifft            
ganz zu                                       überhaupt 
                                                    nicht zu     

 
❏  keine 
Angabe 

 
 

Die Hilfesteuerung 
konnte durch den SD 
erfolgen 

 
1   -   2  -    3   -   4    -   5 

trifft voll und                                trifft            
ganz zu                                       überhaupt 
                                                    nicht zu     

❏  keine 
Angabe 
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Anhang

    G) Bewertung der Hilfe  
 

(27) Wie schätzen Sie den Grad der Zielerreichung auf einer Skala von 0 
bis 4 ein? 
(0 heißt „Ziele wurden nicht erreicht“, 1 heißt „erste Schritte wurden erreicht“, 2 
heißt „Ziele wurden teilweise erreicht“, 3 heißt „Ziele wurden überwiegend 
erreicht“ und 4 heißt „Ziele wurden voll erreicht“) 
 

 0  1  2       3  4  
O O O O O 

        
(99) keine Angabe................................................................... O 
 

(28) Was sind aus Ihrer Sicht die zentralen Faktoren, die zum Gelingen der 
Hilfe beigetragen haben? 
(Mehrfachnennungen möglich, maximal aber 3 Angaben) 

(1) flexible (einzelfallgerichtete) Hilfegestaltung..................... O 
(2) angemessene Beteiligung des jungen Menschen............ O 
(3) angemessene Beteiligung der Eltern................................ O 
(4) Hilfe wird auf hohem fachlichen Niveau erbracht.............. O 
(5) gute Kooperation der Fachkräfte....................................... O 
(6) gelungener Beziehungsaufbau zwischen der Fachkraft des 

Sozialen Dienstes und dem jungen Menschen/der Familie O 
(7) gelungener Beziehungsaufbau zwischen der Fachkraft des 

Leistungserbringers und dem jungen Menschen/der Familie O 
(8) Alltagsorientierung............................................................. O 
(9) Regelmäßige Arbeit mit den Eltern.................................... O 
(10)  Die Hilfe orientiert sich an gemeinsamen und konkreten  

 Zielen................................................................................ O 
(11)  Regelmäßige und systematische Reflexion des Falls im  

 Fachbereich...................................................................... O 
(12)  Regelmäßige und systematische Reflexion des Falls beim 

 Leistungserbringer............................................................ O 
(13)  Nutzung sozialräumlicher Ressourcen............................. O 
(14)  äußere Einflussfaktoren.................................................... O 
(15)  Sonstiges (bitte nennen):.................................................. O 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
(99) keine Angabe..................................................................... O 

 
 

(29) Was sind aus Ihrer Sicht die zentralen Faktoren, die sich negativ 
auf den Verlauf der Hilfe ausgewirkt haben? 
(Mehrfachnennungen möglich, maximal aber 3 Angaben) 

(1) Keine ................................................................................ O 
(2) Hilfeentscheidung war zu wenig an fachlichen Kriterien  

orientiert............................................................................ O 
(3) Hilfeauswahl kam aufgrund fehlender Alternativen zustande O 
(4) Hilfeentscheidung erscheint aus heutiger Sicht falsch...... O 
(5) Mangelnde Akzeptanz der Hilfe seitens der Eltern............ O 
(6) Mangelnde Akzeptanz der Hilfe seitens des/der jungen 

Menschen.......................................................................... O 
(7) Nicht hinreichende Qualifikation des Fachpersonals des 

Leistungserbringers........................................................... O 
(8) unzureichende Kooperation der Fachkräfte....................... O 
(9) unzureichender Beziehungsaufbau zwischen der Fachkraft  
      des Sozialen Dienstes und dem jungen Menschen/ 
      der Familie......................................................................... O 
(10)  unzureichender Beziehungsaufbau zwischen der Fachkraft  
       des Leistungserbringers und dem jungen Menschen/der  
       Familie.............................................................................. O 
(11)  nicht hinreichende Alltagsorientierung............................. O 
(12)  nicht hinreichende Elternarbeit........................................ O 
(13)  mangelnde Zielorientierung............................................. O 
(14)  unklare Zielformulierung.................................................. O 
(15)  fehlende regelmäßige und systematische Reflexion des  
       Falls im Fachbereich........................................................ O 
(16)  fehlende regelmäßige und systematische Reflexion des Falls  

          beim Leistungserbringer................................................... O 
(17)  unzureichende Einbindung sozialräumlicher Ressourcen O 
(18)  äußere Einflussfaktoren................................................... O 
(19)  Sonstiges (bitte nennen):................................................. O 

___________________________________________________ 
 

(99) keine Angabe................................................................... O 
 
(30) Wäre eine andere Hilfe als die gewährte geeigneter gewesen?  

(1) nein.................................................................................... O 
(2) ja........................................................................................ O 

 
(99) keine Angabe................................................................... O 
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    G) Bewertung der Hilfe  
 
(31) Wenn Sie Frage 30 mit „ja“ beantwortet haben: Bitte beschreiben Sie 
die Hilfe, die geeigneter gewesen wäre, etwas genauer: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

(99) keine Angabe.................................................................. O 
 

(32) Wurde die im Rahmen des 1. Hilfeplangesprächs prognostizierte 
Dauer der Hilfe eingehalten? 

(1) ja....................................................................................... O 
(2) nein, überschritten............................................................ O 
(3) nein, unterschritten........................................................... O 

 
(99) keine Angabe.................................................................. O 
 

 (33) Wie wurde die Hilfe beendet?  
(1) Regulär (im Rahmen einer Hilfeplanfortschreibung 

vereinbart)........................................................................ O 
(2) Nicht-regulär (entgegen der Vereinbarungen im Rahmen der 

Hilfeplanfortschreibung)................................................... O 
(3) Abgabe an ein anderes Jugendamt. (Zuständigkeits- 
      wechsel)........................................................................... O 
 
(99) keine Angabe.................................................................. O 

 
(34) Sofern die Hilfe nicht regulär beendet wurde: Wer war Hauptinitiator 
dieser Beendigung?  

(1) Jugendamt......................................................................... O       
(2) junger Mensch................................................................... O 
(3) Eltern/Elternteil/Sorgeberechtige(r)................................... O 
(4) Anbieter/hilfeerbringender Dienst...................................... O 
(5) Andere (bitte nennen):_____________________________ O 

 
(99) keine Angabe................................................................... O 

 
 
 
 
 

 
(35) Wurde diesem Kind im Anschluss an diese Hilfe eine weitere der 
nachfolgenden Hilfen im Jahr 2002 gewährt? (bei SPFH: wurde einem 
Kind aus der Familie bzw. der gesamten Familie im Anschluss an diese 
Hilfe eine weitere der nachfolgenden Hilfen im Jahr 2002 gewährt?) 
(Mehrfachnennungen möglich) 

(1) nein................................................................................... O 
(2) ja, Soziale Gruppenarbeit (§ 29)....................................... O 
(3) ja, Erziehungsbeistandschaft (§ 30)................................. O 
(4) ja, flexible Erziehungshilfen (§ 30)................................... O 
(5) ja, Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)..................... O 
(6) ja, Tagesgruppe (§ 32)..................................................... O 
(7) ja, Vollzeitpflege (§ 33)..................................................... O 
(8) ja, Heimerziehung (§ 34).................................................. O 
(9) ja, Erziehungsstellen (§ 34).............................................. O 
(10)  ja, Sonstige Betreute Wohnform (§ 34)............................ O 
(11)  ja, ISE (Auslandsprojekt) (§ 35)....................................... O 
(12)  ja, Hilfen für von seelischer Behinderung Bedrohte (§ 35a)  

(LRS)................................................................................. O 
(13)  ja, § 35a „in Kombination mit“ ambulanten Hilfen (§§29-31) O 
(14)  ja, § 35a „in Kombination mit“ teilstationären Hilfen (§32) O 
(15)  ja, § 35a „in Kombination mit“ stationären Hilfen (§§33/34) O 
(16)  ja, Hilfen für junge Volljährige (§ 41) ............................... O 
(17)  ja, Inobhutnahme (§ 42)................................................... O 
(18)  ja, sonstige Hilfen gemäß § 27.2 (Kostgeldübernahme).. O 
 
(99) keine Angabe.................................................................. O 

 
Anmerkungen zum Fall (hier haben Sie die Möglichkeit, 
Fallspezifisches festzuhalten, was in den vorgegebenen Fragen und 
Antworten keinen Platz gefunden hat) 

 
 (99) keine Angabe....................................................................... O 
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Liebe Eltern,  
 
der nachfolgende Bogen enthält 16 Fragen, um Ihre Zufriedenheit mit unserer Arbeit 
abzubilden. Bei den einzelnen Fragen können Sie Ihre Bewertung ankreuzen, Sie 
können dabei auf einer Skala von 1-6 Schulnoten vergeben. Am Ende des Bogens 
können Sie weitere wichtige Mitteilungen und Erläuterungen vermerken. Der Bogen 
wird vollkommen anonym ausgewertet. Wir können nicht feststellen, wer uns den 
Bogen geschickt hat. 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 
 

 
 
 
 
 
1.) Sind die Gespräche mit den 

MitarbeiterInnen des Jugendamtes für 
Sie hilfreich? (bitte kreuzen Sie auf der 
Skala eine „Note“ zwischen 1 und 6 an) 

1 2 3 4 5 6 
O O O O O O 
ja, sehr               nein, gar nicht 
 
 
2.) Fühlen Sie sich von den MitarbeiterInnen 

des Jugendamtes ernstgenommen und 
akzeptiert? 

1 2 3 4 5 6 
O O O O O O 
ja, sehr               nein, gar nicht 
 
 
3.) Wurden Sie von den MitarbeiterInnen des 

Jugendamtes zufriedenstellend über 
mögliche Hilfen informiert? 

1 2 3 4 5 6 
O O O O O O 
ja, sehr               nein, gar nicht 
 
 
4.) Werden Ihre Wünsche und Anliegen in 

den Gesprächen mit den 
MitarbeiterInnen des Jugendamtes für 
Sie zufriedenstellend aufgegriffen und 
berücksichtigt? 

1 2 3 4 5 6 
O O O O O O 
ja, sehr               nein, gar nicht 
 
 
 
 

5.) Werden die Vereinbarungen und 
Absprachen mit den MitarbeiterInnen des 
Jugendamtes für Sie zufriedenstellend 
eingehalten? 

1 2 3 4 5 6 
O O O O O O 
ja, sehr               nein, gar nicht 
 
 
6.) Sind für Sie die MitarbeiterInnen des 

Jugendamtes bei Fragen und 
Beratungsbedarf wichtige 
Ansprechpartner/innen? 

1 2 3 4 5 6 
O O O O O O 
ja, sehr               nein, gar nicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.) Sind die Gespräche mit den 

MitarbeiterInnen der Einrichtung für Sie 
hilfreich?  

1 2 3 4 5 6 
O O O O O O 
ja, sehr               nein, gar nicht 
 
 
8.) Fühlen Sie sich von den MitarbeiterInnen 

der Einrichtung ernstgenommen und 
akzeptiert? 

1 2 3 4 5 6 
O O O O O O 
ja, sehr               nein, gar nicht 
 

A) Zunächst interessiert uns, wie Sie 
die Arbeit des Sozialen Dienstes des 

Jugendamtes bewerten. 

B) Nun wollen wir erfahren, wie Sie die 
Arbeit der Fachkräfte, die die Hilfe 

durchführen (z.B. die MitarbeiterInnen 
der Familienhilfe, den 

Erziehungsbeistand, die ErzieherInnen 
im Heim...), bewerten. 

A5: Fragebogen für Eltern, die erzieherische Hilfen erhalten (haben)
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9.) Werden Ihre Wünsche und Anliegen in 
den Gesprächen mit den 
MitarbeiterInnen der Einrichtung für Sie 
zufriedenstellend aufgegriffen und 
berücksichtigt? 

1 2 3 4 5 6 
O O O O O O 
ja, sehr               nein, gar nicht 
 
 
10.) Werden die Vereinbarungen und 

Absprachen mit den MitarbeiterInnen der 
Einrichtung für Sie zufriedenstellend 
eingehalten? 

1 2 3 4 5 6 
O O O O O O 
ja, sehr               nein, gar nicht 
 
 
11.) Sind für Sie die MitarbeiterInnen der 

Einrichtung bei Fragen und 
Beratungsbedarf wichtige 
Ansprechpartner/innen? 

1 2 3 4 5 6 
O O O O O O 
ja, sehr              nein, gar nicht 
 
 
 
 
 
12.) Orientiert sich die Hilfe an den von 

Ihnen verfolgten Zielen und 
Vorstellungen? 

1 2 3 4 5 6 
O O O O O O 
ja, immer              nein, gar nicht 
 
 
13.) Ist es durch die Hilfe/Unterstützung zu 

positiven Veränderungen im Leben Ihrer 
Familie gekommen? 

1 2 3 4 5 6 
O O O O O O 
ja, sehr               nein, gar nicht 
 
 
14.) Ist es durch die Hilfe/Unterstützung zu 

positiven Veränderungen im Leben Ihrer 
Kinder gekommen? 

1 2 3 4 5 6 
O O O O O O 
ja, sehr               nein, gar nicht 
 
 

15.) Würden Sie diese Hilfe noch einmal 
wählen? 

 
O  ja, ganz sicher 
O  wahrscheinlich ja 
O  vielleicht 
O  weiß ich nicht 
O  auf keinen Fall 
 
16.) Hier haben Sie nun die Möglichkeit, 

Erläuterungen oder weitere 
Anmerkungen aufzuschreiben: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________ 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
 
 
Bitte geben Sie uns noch an, wer diesen 
Bogen ausgefüllt hat: 
 
O Mutter 
O Vater 
O beide Elternteile gemeinsam 
O sonstige Personen, die mit der Erziehung 
der Kinder/Jugendlichen betraut sind (Wer 
genau?:___________________________)

C) Wie schätzen Sie die Hilfe 
insgesamt ein? 
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rednegarFnignutareB
nehcsneMregnujgnuheizrE

gnubüsuArediebgnutareB
egrosnenosrePred

rednegarFnignutareB
gnunnerTdnutfahcsrentraP

nefliHrednegarFnignutareB
gnuheizrEruz

dnu-toNnignutareB
negaltkilfnoK

.zosohcyspnignutareB
netiehnelegnA

rettirDgnutareB

gnulohniEdnuebagretieW
s´ofnInov

enimretsthcireG

-numroV/eflihsthciregneilimaF
eflihsthciregstfahcsd

eflihsthciregdneguJ

dnugnunalpefliH
ehcärpsegnalpefliH

nehcarpsbAenretni

nehcarpsbAenretxe

tiebranesirK

gnurhüfhcruDdnugnutielniE
tnalubmanefliH.zre

gnurhüfhcruDdnugnutielniE
ränoitatslietnefliH.zre

gnurhüfhcruDdnugnutielniE
ränoitatsnefliH.zre

-epooKdnunagnulttimreV
.tsnInerednatimnoitar

segitsnos

nalptieZdnu-stiekgitäT
msi

.:tmadneguJ :trowedoC................................................................................
...................................................

_:tiezlloV
_:tiezlieT

.......................................................:mutaDdnugatnehcoW_____:remmunnegoB

tsneiDrelaizoSreniemegllA:hcierebstiekgitäT

gnutareB-netiekgitäTenegozebllaflezniE

netiekgitäT lhaznA
nitieZ

minetuniM
tmadneguJ

.niMnitieZ
blahreßua

AJsed

ni.niMnitieZ
elletsneßuA

1 Je nach Aufgabenprofil des ASD ist dieser Bogen z.T. erheblich anzupassen.

A6: Raster zur Durchführung einer Zeitbudgetanalyse im ASD
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netiekgitäT lhaznA
nitieZ

minetuniM
tmadneguJ

.niMnitieZ
blahreßua

AJsed

ni.niMnitieZ
elletsneßuA

nerednatimnoitarepooK
eflihdneguJ:nenoitutitsnI
nerednatimnoitarepooK

egitsnos:nenoitutitsnI

neppurgstiebrAnaemhanlieT

nehcärpsegmaeTnaemhanlieT
AJmi

,nefuälbasegaTnovgnunalP
noixelfeR/nenoitnevretnI

gnudlibretieWdnu-troF

nethcisrutaretilhcaF

noisivrepuS

novgnudlibsuAdnugnutielnA
nennItnakitkarP

dnunetiekgitäTellenoitpeznok
gnunalP

segitsnos

dnugnurhüfnetkA
gnulletsrethcireB

dnuuJiwtimnoitarepooK
gnulegernetsoK

dnunegärtnAnovgnutiebraeB
nefeirB

dnuneipoK,nethcisegnägniE
neselefuälmU

noitatnemukoDdnukitsitatS

segitsnos

netieztrhaF

netiezetraW

:elläFnetetiebraebredlhaznA

:etkatnoknetneilKnehcilnösrepredlhaznA

:etanofeleTredlhaznA

noitatnemukoD-gnulegernetsoK-gnutlawreV

noitarepooK-nefliHednefiergrebüllaflezniE
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